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GZ. 12.772/2-111/2/88 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Sachbearbeiter: Dr. JONAK 
Tel.: 53120/2356 DW 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Land- und forstwirtschaftliche Bundesschul- ;6o~ 
gesetz_.geändeE....~ wird; Begutachtungsverfahren 

Das Bundesminsterium für Unterricht, Kunst und Sport übermittelt in 

der Anlage 25 Ausfertigungen des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz geändert 

wird, mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme. 

Beilagen 

F.d.R.d.A.: 

~o,i0 

Wien, 17. März 1988 

Der Bundesminister: 

Dr. HAWL1CEK 

A-I0l4 WIEN' MINORITENPLATZ 5 . POSTFACH 65 i;;;luzd 
!_' .'X:>, 
~ ___ J 
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" BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

GZ. 12.772/2-III/2/88 

Sach~earbeiter: Dr. JONAK 
Tel.: 53120/2356 DW 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Land- und forstwirtschaft liehe Bundesschul­
g~setz geändert wird; Begutachtungsverfahren 

An 

das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
das Bundeskanzleramt - Dienstrechtssektion 

das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
das Bundesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für Uawelt, Jugend und Fa.ilie 
das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
(GeSChäftsführung des Familienpolitischen Beirates) 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
den Rechnungshof 

das Amt der Burgenländischen Landesregierung 
das Amt der Kärntner Landesregierung 
das Amt der lieder&sterreichischen Landesregierung 
das Amt der Ober&sterreichischen Lande~regierung 
das Amt der Salzburger Landesregierung 
das Amt der Steierairkischen Landesregierung 
das Amt der Tiroler Landesregierung 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
das Amt der Wiener Landesregierung 

die Verbindungsstelle der österreichischen Bundesländer 
beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

die Österreichische Rektorenkonferenz 
Schottengasse T I I, 1010 Wien 

den Zentralausschuß der Österreichischen Bochschülerschaft 
LieChtensteinstraße 13, 1090 Wien 

die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

den Österreich ischen Arbeiterka.aertag 
Prinz Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien 

tl .' f: 
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die Prisidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs 
Löwelstraße 16, 1010 Wien 

den österreichischen Landarbeiterkammertag 
Marco d'Avianogasse 1, Postfach 258, 1010 Wien 

die Vereinigung österreichischer Industrieller 
Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien 

den österreichischen Gewerkschaftsbund 
Hohenstaufengasse 10-12, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Offentlicher Dienst 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Lehrer an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen 
Wipplingerstraße 28, 1014 Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft 
Stubenring 1, 1011 Wien 

das Sekretariat der österreichischen Bischofskonferenz 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

das Erzbischöfliche Ordinariat Wien 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

das Bischöfliche Ordinariat Eisenstadt 
das Bischöfliche Ordinariat St. Pölten 
das Bischöfliche Ordinariat Linz 
das Erzbischöfliche Ordinariat Salzburg 
das Bischöfliche Ordinariat Graz-Seckau in Graz 
das Bischöfliche Ordinariat Gurk in Klagenfurt 
das Bischöfliche Ordinariat Innsbruck in Innsbruck 
das Bischöfliche Ordinariat Feldkirch 

Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch 

den Evangelischen Oberkirchenrat A. und H.B. 
Severin Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien 

die Altkatholische Kirche Österreichs 
SChottenring 17, 1010 Wien 

die Israelitische Kultusgemeinde 
Bauernfeldgasse 4, 1190 Wien 

den Österreichischen Bundesjugendring 
Am Modenapark 1-2, 1030 Wien 

den Bundesverband der Elternvereinigungen an höheren und 
mittleren Schulen Österreichs 
z.H. Herrn Rechtsanwalt Dr. Heinz 8UCHMAYR 
Altstadt 15, 4020 Linz 

den Hauptverband katholischer Elternverelne Österreichs 
Spiegelgasse 3, 1010 Wien 
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den Österreich ischen Faailienbund 
Mariahilferstraße 24, 1070 Wien 

den Katholischen Faailienverband Österreichs 
Spiegelgasse 3, 1010 Wien 

die Bundesorganisation der ~inderfreunde Österreichs 
Rauhensteingasse 5, 1010 Wien 

den Bundes-Scbülerbeirat Minoritenplatz 5, 1014 Wien 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport übermittelt 
nach eingehenden Beratungen mit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Land­
und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz geändert wird, mit der 
Bitte um Stellungnahme bis 

spätestens 30. April 1988. 

Das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz wurde 1966 er­
lassen, wobei auf dem damaligen Bestand des Schulorganisationsge­
setzes, BGBl. 262/1962, aufgebaut wurde. In der Zwischenzeit gab es 
eine starke Entwicklung im Bereich des Schulorganisationsrechtes des 
Schulwesens außerhalb der land- und forstwirtschaftlichen Bundes­
schulen. Dazu kommt die Entwicklung im Strukturbereich der Land- und 
Forstwirtschaft, die sich auch in den schulischen Ausbildungsarten 
widerzuspiegeln hat, sowie die Entwicklung in der Lehrerbildung. 
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Die Vorarbeiten bezüglich der neuen Lehrpläne für die höheren land­
und forstwirtschaft lichen Lehranstalten haben gezeigt, daß auch aus 
diesem Grunde Änderungen des Land- und forstwirtschaftlichen Bundes­

sChulgesetzes notwendig wären. Da diese Lehrpläne bereits mit kom­
menden Schuljahr in Kraft treten sollen, erscheint es zweckmäßig die 

ohnehin auch sonst notwendigen Änderungen des Land- und forstwirt­

schaftlichen Bundesschulgesetzes gleichzeitig vorzunehmen. Daher 

wird um Verständnis ersucht, daß nach Ablauf der Begutachtungsfrist 

einlangende Stellungnahmen für die Erstellung einer Regierungsvor­

lage nicht mehr berücksichtigt werden können. 

Es ist beabsichtigt, in Kürze die noch nicht dem Begutachtungsver­

fahren zugeführten Lehrplanentwürfe für höhere land- und forstwirt­

schaftliche Bundesschulen unter Bedachtnahme auf den vorliegenden 

Entwurf der Novelle des Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschul­

gesetzes dem Begutachtung~verfahren zuzuführen. 

Gleichzeitig wird gebeten, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates, 1017 Wien, Parlament, zu übermitteln. 

Wien, 17. März 1988 

Der Bundesminister: 

Dr. HAWLICEK 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz '10m .....•.. , mit dem das Land- und 
forstwirtschaftlicheBundesschulgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

. 
Das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz, BGB1.Nr. 175/ 
1966, in der Fassung der Bundesgesetze BGB1.Nr. 332/1971i 231/1977 
und 231/1982 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 lautet: 

~G e 1 tun g S b e r e ich 

S 1. Dieses Bundesgesetz gilt für 
1. die höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstal­

ten, 
2. die Akademien für die Ausbildung und Fortbildung der 

Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen SChulen, 
3. die Schülerheime, die ausschlie~lich oder vorwiegend 

für Schüler der unter Z 1 und 2 genannten Schulen oe--
stimmt sind." 

2. §, 3 Abs. 1 lautet: 
~(1) Die öffentlichen Schulen und Schülerheime sind allgemein 

ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, der Rasse, des Stan­
des, der Klasse, der Sprache und des Bekenntnisses zugänglich. Aus 
organisatorischen oder lehrplanmä~igen Gründen können jedoch SChulen 
und Klassen sowie Schülerheime eingerichtet werden, die nur für 
Knaben oder nur für MädChen bestimmt sind, sofern dadurch keine Min­
derung der Organisation eintritt." 

3. § 5 Abs. 1 lautet: 
"(1) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hat für 

jede der in diesem Bun~esgesetz geregelten Schularten Lehrpläne 
durch Verordnung festzusetzen." 
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4. § 5 Abs. 3 lautet: 
"(3) Welche Unterrichtsgegen~t~nde (Pflichtgegenst~nde, alter­

native Pflichtgegenstände, Freigegenst~nde, unverbindliche Obungen) 
in den Lehrplänen vorzusehen sind, wird im 11. Hauptstück für die 

I 

einzelnen SChularten festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt werden, 
daß zwei oder mehrere der imII. Hauptstück angeführten Pflicht­
gegenstände als zusammengefaßte Pflichtgegenstände zu führen sind. 
Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch weitere Unterrichts­
gegenstände als Freigegenstände (auch Freigegenstände für besonders 
begabte und interessierte Schüler mit entsprechend höheren Anfor­
derungen) und unverbindliche Obungen sowie ein Förderunterricht vor­
gesehen werden. Ferner kann in den Lehrplänen der Akademien für die 
Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an land- und forstwirt­
schaftlichen Schulen die Einbeziehung von 'Formen des Fernunter­
richtes insoweit vorgesehen werden, als dies zur Erleichterung des 
Besuches dieser Schulen ohne Einschränkung des Bildungszieles zweck­
mäßig ist." 

5. § 5 Abs. 5 entfällt. 

6. Die §§6 und 7 werden als "§ 7" und "§ 8" bezeichnet; als neuer 
§ 6 wird eingefügt: 

"S c h u 1 ver s u c h e 

§ 6. (1) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport 
kann zur Erprobung besonderer pädagogischer oder schulorganisatori­
scher Maßnahmen abweichend von den Bestimmungen des 11. Hauptstückes 
Schulversuche an öffentlichen Schulen durchführen. Hiezu zählen auch 
Schulversuche zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte sowie zur Ver­
besserung didaktischer und methodischer Arbeitsformen (insbesondere 
sozialer Arbeitsformen) an einzelnen Schularten. 

(2) Als Grundlage für Schulversuche sind SChulversuchspläne 
aufzustellen, die das Ziel der einzelnen SChulversuche, die Einzel­
heiten ihrer Durchführung und ihre Dauer festlegen. Die Schulver­
suchspläne sind in den SChulen, an denen sie durchgeführt werden, 
durch Anschlag während eines Monats kundzumachen und anschließend 
bei den betreffenden Schulleitungen zu hinterlegen; auf Verlangen 
ist Schülern und Erziehungsberechtigten Einsicht zu gewähren. 

(3) Soweit die Durchführung von Schulversuchen an öffentliChen 
Schulen Angelegenheiten der SChulerhaltung sowie DienstreChtsangele­
genheiten der Lehrer betrifft, ist vor der Durchführung 1er SChul­
versuche das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft herzustellen. 
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(4) An Privatschulen mit Offehtlichkeitsrecht bedarf ein vom 
SchuLerhalter beabsichtigter SchulverSUCh der Bewilligung des Bun~ 

desministers für Unterricht, Kunst und Sport. Die Bewilligung ist zu 
erteilen, wenn die Bestimmungen des Abs. 1 erfüllt werden, ein 
SChulversuchsplan gemäß Abs. 2 vorliegt und der im Abs. 6 angeführte 
Hundertsatz nicht überschritten wird. Die Bewilligung umfaßt auch 
die Genehmigung des SChulversuchsplanes. 

(5) Die Schulversuche sind von der zustän~igen SChul'ufsicht zu 
betreuen, zu kontrollieren und auszuwerten. 

(6) Die Anzahl der Klassen, an denen Schulversuche durChgefÜhrt 
werden, darf 5 v.H. der Anzahl der Klassen im Bundesgebiet nicht 
übersteigen." 

1. § 1 lautet: 

"B e g r i f f s be s tim m u n gen 

S 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu verstehen: 
1. unter6ffentlichen Schulen jene Schulen, die vom Bund er­

richtet und erhalten werden (§ 8 Abs. 1); 

2. unter Privatschulen jene SChulen, die nicht vom Bund errich­
tet und erhalten werden und gemäß dem Land- und forstwirt­
schaftlichen Privatschulgesetz, BGB1. Nr. 318(1915, zur Füh­
rung einer gesetzlich geregelten SChulartbezeichnung bereCh­
tigt sind; 

3. unter Pflichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstände, deren 
Besuch für alle in die betreffende Schule aufgenommenen 
Schüler verpflichtend ist, sofern sie nicht vom Besuch be­
freit oder im Falle des Religionsunterrichtes auf Grund der 
Bestimmungen des Religionsunterrichtsgesetzes vom Besuch ab­
gemeldet worden sind; 

4. unter alternativen Pfiichtgegenständen jene Unterrichtsge­
genstände, deren Besuch zur Wahl gestellt wird, wobei einer 
von mehreren Unterrichtsgegenständen gewählt werden kann, 
und der gewählte Unterrichtsgegenstand wie ein Pflichtgegen­
stand gewertet wird; 

S. unter F6rderunterricht nicht zu beurteilende Unterrichtsver­
anstaltungen für SChüler, die in Pflichtgegenständen eines 
zusätzliChen Lernangebotes bedürfen, weil sie die Anforde­
rungen in wesentliChen BereiChen nur mangelhaft erfüllen 
oder wegen eines SchulweChsels Umstellungsschwierigkeiten 
haben; 

6. unter Freigegenständen jene UnterriChtsgegenstände, zu deren 
Besuch eine Anmeldung für jedes UnterriChtsjahr erforderl~ch 
ist, die beurteilt werden und deren Beurteilung keinen Sin­
fluß auf den erfolgreichen AbSChluß einer SChulstufe hat; 
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7. unter unverbindlichen Obungen jene Unterrichtsveranstaltun­
gen, zu deren Besuch eine Anmeldung für jedes Unterrichts jahr 
erforderlich ist und die nicht beurteilt werden; 

8. unter Errichtung einer Schule ihre Gründung und die Fest­
setzung ihrer örtlichen Lage: 

9. unter Erhaltung einer Schule die Beistellung der erforderli­
chen Lehrer und Schulärzte sowie des zur Betreuung des SChul­
gebäudes und der übrigen SChulliegenSChaften notwendigen Per­
sonals (Schulwart, Re~nigungspersonal, Heizer, Wirtschafts­
personal u.dgl.) sowie die Bereitstellung und Instandhaltung 
des Schulgebäudes und der übrigen SChulliegenschaften, d~ren 

Errichtung, Beleuchtung und Beheizung, der Lehrmittel sowie 
die Deckung des sonstigen Sachaufwandes." 

8. N~ch § 8 wird folgender § 8~ eingefügt: 

"F ü h run g der U n t e r r ich t sg e gen -
s t ä n d e Lei b e s ü b u n gen und Lei b e s -
erz i e h u n g s 0 wie von alt ern a t i v e n 

P f 1 ich t ge gen s t ä nd e n, Fr ei ge gen-
s t ä n den, u n ver b 1 n d 1 ich e n 0 b u n gen 

und ein e s F ö r der u n t e r r ich t e s 

S 8a. (1) Der Unterricht in Leibesübungen und Leibeserziehung 
ist getrennt nach Geschlechtern zu erteilen; hiebe i können Schüler 
mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden, 
soweit hiedurch die gemäß § 15 festgesetzten Höchstzahlen nicht 
überschritten werden. In der unverbindlichen Obung Leibesübungen 
darf der Unterricht auch ohn~ Trennung nach Geschlechtern erteilt 
werden, sofern diese Unterrichtsveranstaltung auf Sportarten be­
SChränkt ist, bei denen vom Standpunkt der unterschiedlichen 
Leistungsfähigkeit und .der koedukativen Führung kein Einwand be­
steht. Unter den gleichen Voraussetzungen darf mit Genehmigung des 
Bundesministers für ITnterricht, Kunst und Sport im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft der UnterriCht in 
den Pflichtgegenständen Leibesübungen und Leibeserziehung auch ohne 
Trennung nach GeschleChtern erteilt werden, wenn bei Trennung naCh 
Geschlechtern wegen zu geringer Schülerzahl niCht für alle SChüler 
der lehrplanmäßige Unterricht in diesem PfliChtgegenstand erteilt 
werden könnte. 

(2) Der Bundesminister für UnterriCht, Kunst und Sport hat i~ 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
unter Bedachtnahme auf die Aufgaben der betreffenden SChulart scwie 
die p~rsonellen und räumliChen MögliChkeiten durCh Verordnung zu be­
stimmen, bei welcher Mindestzahl yen Anmeldungen ein alternati~er 
Pflichtgegenstand, ein Freigegenstand oder eine unverbindlicne Ooun~ 
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sowie bei welcher Mindestzahl von SchDlern ein Förderunterricht ab­
zuhalten sind. Bei Freigegenständen und unverbindlichen Obungen ist 
Uberdies zu bestimme~, beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von 
teilnehmenden SchDlern ein solcher UnterriChtsgegenstand ab dem Ende 
des laufenden Beurteilungsabschnittes niCht mehr weiterzufUhren 
ist. Sofern die Mindestzahl fD~ die FUhrung der erwähnten Unier­
richtsveranstaltungen in einer Klasse zu gering ist, können SChUler 
mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur Errei~hung der Min­
destzahl zusammengefaßt werden; auch in diesem Fall darf die fUr d{e 
betreffende Schulart geltende KlassenschUlerhöchstzahl nicht Uber­
schritten werden." 

9.§ 9 lautet: 

"A u f gab e 

S 9. Die höheren land- und forstwirtschaft lichen Lehranst'alten I 

haben die Aufgabe, den SchUlern eine höhere allgemeine und fachliche 
Bildung zu vermitteln, die sie zur 'AusUbung einer gehobenen Beruf~­
tätigkeit auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet befähigt und 
sie zugleich.zur Hochschulreife zu fUhren. Hiebei ist durch prakti­
schen UnterriCht, in den entspreChenden Lehreinrichtungen auch eine 
sichere praktische Fertigkeit zu vermitteln." 

10. § 11 lautet: 

"0 r g a n isa t ion s f 0 r m e n 

, 11. (1) Die höheren land- und fcrstwirtschaftlichen Lehran­
stalten sind berufsbildende höhere Lehranstalten. Sie gliedern sich 
in 
1. Höhere Leh~anstalten fUr allgemeine "Landwirtschaft, 
2. Höhere Lehranstalten für alpenländische LandwirtSChaft, 
3. Höhere Lehranstalten für Wein- und Obstbau, 
4. Höhere Lehranstalten für Gartenbau (Erwerbsgartenbau, Garten­

und Landschaftsgestaltung), 
5. Höhere Lehranstalten für Landtechnik, 
6. Höhere Lehranstalten für MilChwirtschaft und Lebens~ittel-

technologie, 
7. Höhere Lehranstalten für Forstwirtschaft (Försterschulen) , 
8. Höhere Lehranstalten für Land- und HauswirtSChaft, 
9A Sonderformen der unter Z , bis 8 genannten Arten A 
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(2) Höhere land- und forst~irtschaftliche Lehranstalten für 
mehrere Fachrichtungen sind in Fachabteilungen zu gliedern. So~eit 

erforderlich, sind fUr die einzelnen Fachabteilungen Abteilungsvor­
stände zu bestellen, die der gemeinsamen SChulleitung unterstellt 
sind." 

11. § 13 Abs. 2 lautet: 
"(2) Die erfolgreiche Ablegung der ReifeprUfung an einer h5he­

ren land- und forst~irtschaftlichen Lehranstalt berechtigt zum Be­
suCh einer Hochschule, fUr die die ReifeprUfung Immatrikulationsvor­
aussetzung ist, ~obei nach den grfordernissen der verschiedenen 
Studienrichtungen durch Verordnung des Bundesministers fUr Unter­
richt, Kunst und Sport im ginvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung zu bestimmen ist, in ~elchen Fällen Zu­
satzprDfungen zur ReifeprDfung abzulegen sind." 

12. § 14 Abs. 2 lautet: 
"(2) Für jede h5here land- und forstwirtschaftliche Lehranstalt 

sind ein Leiter und die erforderli~hen Lehrer, nötigenfalls auch Ab­
teilungsvorstände (§ 11 Abs. 2) zu bestellen." 

13. Der bisherige Wortlaut des§ 15 erhält die Absatzbezeichnung 
"(1)"; als neuer Abs. 2 wird angefDgt: 

"(2) Der Bundesminister fDr Unterricht, Kunst und Sport hat im 
ginvernehmen mit dem Bundesminister fDr Land- und Forst~irtschaft 
nach den Erfordernissen durch Verordnung zu bestimmen, bei~elchen 
Unterrichtsgegehständen der UnterriCht statt für die gesamte Klasse 
in SchDlergruppen zu erteilen ist, wenn eine hiefür festzulegende 
Höchstzahl von SchUlern einer Klasse Dberschritten wird." 

14. § 18 Abs. 1 lautet: 
"(1) Als Sonderformen können höhere land- undforstwirtschaft~ 

liche Lehranstalten fDr SChDler, die nach grfDllung'der allgemeinen 
SChulpfliCht eine mindestens z~eijährige praktisChe Verwendung in 
der Land- und Forstwirtschaft zurUckgelegt haben oder die mindestens 
zwei Stufen einer mehrjährigen land- oder forst~irtschaflichen Fach­
schule erfolgreiCh besucht ha,ben, gefUhrt werden. Diese Sonderfprmen 
haben die Aufgabe, in einem vierjährigen Bildungsgang zum Bildungs­
ziel der höheren land- 'und forst~irtschaftlichen Lehranstalten einer 
bestimmten Fachrichtung zu fUhren." 
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15. Teil B des 11. Hauptstückes lautet: 

"Teil B 

Akademien für die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an 
land- und forstwirtschaftlichen SChulan 

a) Land- und forstwirtschaftliche berufspidagogische 
Akademien 

Auf gab e 

S 21. Die Land- und forstwirtschaft lichen berufspädagogischen 
Akademien haben die Aufgabe, Absolventen höherer land- und forst­
wirtschaftlicher Lehranstalten und Absolv~nten der Universität für 
Bodenkultur zu Lehrern für land- und forstwirtschaftliche Schulen 
he~anzubilden, die nach Berufsgesinnung, Berufsw1ssen und Berufs­
können geeignet sind, die Lehr- und ErziehungsaUfgabe im land- und 
forstwirt schaft lichen Bereich zu erfüllen; ebensO sollen sie be­
fähigt werden, im land- und forstwirtschaft lichen Beratungs- und 
Förderungsdienst zu wirken. Ferner können die Land- und forstwirt­
schaftlichen berufspädagogischen Akademien entsprechend den unter­
richtlichen Erfordernissen berufspädagogische Tatsachenforschung be­
treiben. 

Auf bau 

S 22. (1) Die Land- und forstwirtschaftlichen berufspädago~i­
schen Akademien umfassen 

1. viersemestrige Lehrgänge für Absolventen höherer land- und 
forstwirtschaftlicher Lehranstalten, 

2. einsemestrige Lehrgänge für Absolventen der Universität für 
Bodenkultur. 

(2) Die Studienveranstaltungen gliedern siCh in Vorlesungen, 
Seminare, Obungen, Schul- und Internatspraxis sowie Beratungspraxis. 

(3) Für die Land- und forstwirtschaft lichen berufspädagogischen 
Akademien sind zur schul- und internatspraktischen sowie zur be ra­
tungspraktischen Ausbildung geeignete Schulen, Schülerheime und 
Institutionen der land- und forstwirtschaftlichen 8eratung als 8e­
suchseinrichtungen zu bestimmen. 

L ehr p 1 a n 

S 23. (1) Im Lehrplan der Land- und forstwirtscnaftiichen be­
rufspädagogischen Akademien sind als Pflichtgegenstlnde vorzusehen: 

1. Religion, 
2. ErziehungswissenSchaft, UnterrichtswissenSChaft, ?äda~s~i­

sc h e P s y C hol 0 g i e, P I da go gis C h e. So z i 0 log i e , 
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3. Methodik des Fachunterrichtes, Sprecherziehung, Leibeserzie­
hung, Außerschulische Jugenderziehung, 

4. Beratungslehre, Landwirtschaftliches Organisations- und 2ör­
derungswesen, 

5. ergänzende Unterrichtsgegenstände und Unterrich~sveranstal­
tungen, die im Hinblick auf die kUnftige Berufstätigkeit er­
forderlich sind, 

6. Schul- und Internatspraktikum sowie Beratungspraktikum, 
welche in der viersemestrigen Ausbildung im Rahmen ein,s 
Praxissemesters vorzusehen sind. 

(2) In den. Lehrplänen ist entsprechend den Bildungszielen und 
Bildungsinhalten der einzelnen Unterrichtsgegenstände festzulegen, 
ob der Unterricht als Vorlesung, Seminar oder Obung zu erfolgen hat. 

Auf nah m s vor aus set z u n gen 

S 24. V9raussetzung fUr die Aufnahme in Land- und forstwirt­
schaftliche berufspädagogische Akademien fUr eine Ausbildung gemäß 

1. § 22 Abs. 1 Z 1 ist die erfolgreiche Ablegung der ReifeprU­
fung an einer höheren Land- und forstwirtschaft lichen Lehr­
anstalt und 

2. § 22 Abs. 1 Z 2 die Erwerbung des Diplomgrades gemäß § 35 
des Allgemeinen HoChsChul-Studiengesetzes an ~er Universität 
fUr Bodenkultur. 

L ehr amt s - und B e f ä h i gun g s p r Ü fun g 

S 25. Die Ausbildung an Land- und forstwirtschaftlichen berufs­
pädagogischen Akademien sChließt mit der Lehramts- und Befähigungs­
prafung fa~ den land- und forstwirtschaft lichen Lehr-, Beratungs~ 

und Förderungsdienst ab. ·Die näheren Vorschriften über die Lehramts­
und Befähigungsprafung werden durCh ein gesondertes Bundesgesetz 
geregelt. 

L ehr e r 

S 26. (1) Far jede Land- und forstwirtschaftliche berufsp~dagc­
gische Akademie sind ein Direktor und die erforderlichen Lehrer zu 
bestellen. 

(2) Bei Bedarf können Unterrichtsveranstaltungen auf bestimmte 
oder unbestimmte Zeit Lehrbeauftragten abertragen werden. Als Lenr­
beauftragte kommen FaChleute in Betracht, die nicht als Lehrer fUr 
die betreffende Schule bestellt sind. Ein Dienstverhältnis ~ir4 
durch einen Lehrauftrag nicht begründet. 
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(3) HiedurCh werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechtes, 
bei Religionslehrern auch jene des Religionsunterrichtsrechees, 
niCht berUbrt. 

E r r ich tun g 

S 27. § 20 findet sinngemäß auf die Land- und forstwirtschaft­
lichen berufspädagogischen Akademien Anwendung. 

b) Land- und forstwirtschaftliche berufspädagogisChe Institute 

Auf gab e 

S 28. (1) Die Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogi­
schen Institute dienen: 

1. der Fortbildung der Lehrer an land- und forstwirtschaflichen 
Schulen, wobei auch die Vorbereitung und PrUfung fUr zusätz­

liche Befähigungen erfolgen kann, 
2. der Fortbildung der Berater im land- und forstwirtschaft li­

chen Beratungs- und F5r~erungsdienst. 

(2) An den Land- und forstwirtschaftliche berufspädagogischen 
Institut.n k5nnen Lehrgänge, Kurse sowie einzelne Lehrveranstaltun­

gen,die zur ErfUllung besonderer Unterrichtszw~cke dienen, abgehal­
ten werden. Solche Lehrgänge, Kurse sowie einzelne ~ehrveranstaltun­
gen k5nnen auch außerhalb des Standortes des la~d- und forstwirt­
schaftlichen berufspädagogischen Institutes und auch während der 

nach Maßgabe des SChulzeitgesetzes 1985 vorlesungsfreien Zeit 
veranstaltet werden. 

Auf bau 

S 29. Die Bildungsaufgaben der Land- und forstwirtschaft lichen 

berufspädagogischen Institute sind durch Vorlesungen~ Seminare, 
Obungen und Exkursionen zu' erfüllen. Sie k5nnen auch im Zusammen­

wirken mit Land- und forstwirtschaft lichen berufspädagogischen 

Akademien, mit Universitäten, Hochschulen sowie Versuchs- und 
Forschunganstalten, mit höheren land- und forstwirtschaft lichen 

Lehranstalten sowie mit Einrichtungen der landwirtschaftlichen 

Beratung und ErwaChsenenbildung durchgefUhrt werden. 
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L ehr e r 

§ 30. (1) Für jedes Land- und forstwirtschaftliche berufspäd­
agogische Institut sind die erforderlichen Lehrer und - sofern es 
nicht in organisatorischer Verbindung mit einer Land- und forst­
wirtschaftlichen berufspädagogischen Akademie oder einer h6heren 
land- und forstwirtschaft lichen Lehranstalt ge fUhrt ~ird - ein 
Leiter zu bestellen. 

(2)§ 26 Abs.2 und 3 findet Anwendung. 

E r r ich tun g 

§ 31. § 20 findet sinngemäß auf die Land- und forstwirtschaft­
lichen berufspädagogischen Institute Anwendung." 

16. An die Stelle der bisherigen §§ 32 bis 37 ~reten folgende S§ 32 
bis 34: 

"S c h u 1 b e h 6 r d e 

§ 32. (1} Sachlich zuständige Schulbehörde für die SChulen und 
Schülerheime gemäß § 1 ist der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport. 

(2) Für die Angelegenheiten der SChulerrichtung, -erhaltung und 
-auflassung sowie fUr das Lehrerdienstrecht ist der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft zuständig. 

B e z e ich nun g b e r e i t s 
1 a n d - und 

B u 

f 0 r s t wir t s c 
n des 1 ehr ans 

b e s t ehe n d 
h a f t 1 iCh e r 
tal t e n 

e r 

S 33. Die öffentliche Land- und forstwirtschaftliche berufs­
pädagogische Akademie und das öffentliche Land- und f~rstwirtschaft­

liche berufspidagogische Institut in Wien-Ober-St. Veit bilden eine 
Lehranstalt mit der Bezeichnung "Bundes seminar für das land- und 
forstwirtsch~ftliche Bildungswesen in Wien". 
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§ 34. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut 

1. hinsichtlich § 4 Abs. 1, 2 und 4, § 7 Z 8 und 9, § 8, § 11 
Abs.2 letzter Satz, § 14, § 16 Abs.2, § 26, § 30 und § 32 
Abs.2, der Bundesminister fUr Land- und Forstwirtschaft; 

2. hinsichtlich § 6 Abs.3, § 8a Abs.1 letzter Satz und Abs.2 
und § 15 Abs.2 der Bundesminister fUr Unterricht, Kunst und 
Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr Land- und 
Forstwirtschaft; 

3. hinsichtlich des § 13 Abs.2 der Bundesminister fUr Unter­
richt, Kunst und Sport im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister fUr Wissen~chaft und Forschung; 

4. hinsichtlich § 4 Abs.3, § 19 Abs.1 und 2, § 20, § 27 und 
§ 31 der Bundesminister fUr Land- und Forstwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr Finanzen; 

5. hinsichtlich § 19 Abs.3 der Bundesminister fUr Land- und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr 
Unterricht, Kunst und Sport und dem Bundesminister fUr 
Finanzen; 

( 

6. hinsichtlich der Ubri.gen Bestimmungen der Bundesminister fUr 
Unterricht, Kunst und Sport." 

, 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich des Art. I Z 10 mit 
1. September 1988, im Ubrigen mit 1. September 1989 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits 
von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlas.sen werden. Sie 
treten frUhestens mit dem im Abs.1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft. 

(3) BefähigungsprUfungen gemäß § 25 des Land- und forstwirt­
sChaftlichen Bundesschulgesetzes in der vor dem !nkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Fassung dürfen bis 31. Dezember 1995 ab­
gelegt werden. 
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(4) Mit der Vollziehung des Art. I dieses Bundesgesetzes ist 

betraut 
1 .. hinsichtlich Z 1 bis 5, Z 6 (soweit diese § 6 Abs.l, 2, 4, 5 

und 6 betrifft), Z 7 (soweit diese § 7 Z 1 bis 7 betrifft), 
Z 8 (soweit diese § 8a Abs.1 erster und zweiter Satz be­

trifft), Z 9, Z 10 (soweit diese § 11 Abs.1 und 2 erster 
Satz betrifft), Z 14, Z 15 (soweit diese nicht die §§ 26, 
27, 30 und 31 betrifft) und Z 16 (soweit diese § 32 Abs.1 

und § 33 betrifft) der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport; 

2. hinsichtlich Z 6 (soweit diese § 6 Abs.3 betrifft), Z 8 (se­
weit diese § 8a Abs.1 letzter Satz und Abs.2 betrifft), Z 10 

(soweit diese § 11 Abs.2 zweiter Satz betrifft) und Z 13 

der Bundesminister für Unterricht; Kunst und Sport im Ein­

vernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­

sChaft; 
3. hinsiOhtlich Z 7 (soweit diese § 7 Z 8 und 9 betrifft), 

Z 12, Z 15 (~oweit diese die §§ 26 und 30 betrifft) und Z 16 

(soweit diese § 32 Abs.2 betrifft) der Bundesminister für 

Land- und ForstwirtSChaft; 

4. hinsichtlich Z 15 (soweit diese die §§ 27 und 31 betrifft) 

der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister rür Finanzen~ 

5. hinsichtlich Z 11 der Bundesminister für UnterriCht, Kunst 

und Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister rür Wissen­
schaft und Forschung. 
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Vor b l a t t 

• 
Probleme: 

Das Land- und forstwirtschaft'liche Bundesschulgesetz wurde 1966 er­
lassen und - soweit es den sChulorganisatorischen Bereich betrifft -
der seither eingetretenen EntwiCklung nicht angepaßt. Dadurch erge­
ben sich im Vergleich zu den im SChulorganisationsgesetz geregelten 
Schularten zum Teil wesentliChe, jedoch saChlich nicht gereChtfer­
tigte, Unterschiede und Schwierigkeiten hinsichtlich der Erfüllung 
der derzeitigen Bedürfnisse. 

Ziel: 

Bereinigung der aufgezeigten Probleme. 

Inhalt: 

1. Anpassung des Land- und forstwirtschaft lichen BundesSChulgesetzes 
an die Entwicklung des SChulorganisationsgesetzes, soweit nicht 
die Eigenart der 
desschulgesetz geregelten Schul~n einer gesondertert Regelung be­
darf. 

2. BerUcksichtigung der EntWiCklung im BereiCh der Land- und Forst­
wirtschaft bei den FaChrichtungen der höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Schulen und der Lehrera~s- und -fortbildung. 

Kosten: 

Keine., 
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E r l ä u t e run gen 

I. Allgemeiner Teil 

Das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz wurde 1966 er­
lassen, wobei auf den damalig.n Bestand des SChulorganisationsge­

~etzes, BGB1.Nr.242/1962, in der Fassung der Bundesgesetze BGB1. 
Nr. 243/1965 und 173/1966, aufgebaut wurde. In der Zwischenzeit gab 
es eine starke Entwicklung im Bereich des Schulorganisationsge­
setzes, die insbesondere auch die Lehrerbildung erfaßte. Der vorlie­
g$nde Entwurf stellt sich zur Hauptaufgabe, die seit 1966 eingetre­
tene SChulentwicklung, die sich in acht seither ergangenen Schul­
organisationsgesetz-Novellen widerspiegelt, zu berUcksichtigen. Im 
übrigen wird auf den besonderen Teil dieser Erläuterungen verwiesen. 

Im Sinne der Bemühungen der Bundesregierung zur Budgetsanierung 
wurde der Entwurf so erarbeitet, daß bei dessen Gesetzwerdung kein 

Mehraufwand erforderliqh wäre. 

Ein dem vorliegenden Entwurf entspreChendes Bundesgesetz hat seine 

verfassungsrechtliche Grundlage im Artikel 14a Abs.2 B-VG. 

11. Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

Zu Z 1: 

Das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz (LufBSchG) baut 

auf der Gliederung des österreichischen Schulwesens im Sinne des § 3 
Abs.2 des SChulorganisationsgesetzes (SChOG) in seiner ursprüngli­

chen Fassung auf. Da jedOCh im LufBSchG nur zwei Schularten geregelt 

werden, fehlt eine eigene Bestimmung über die Gliederung nach 8il­

dungsinhalt und BildungShöhe; die dieSbezügliche Au~sage wurde un­

mittelbar im Rahmen der Umschreibung des Geltungsbereiches (§ 1) 
dokumentiert. Hiebei geht derz~it § 1 lit.b. des LufBSchG davon aus, 
daß es sich hier um ~den Akademien verwandte Lehranstalten" im Sinne 

'des § 3 Abs.2 lit.b sublit. dd des SChOG in seiner ursprünglichen 

Fassung handelt (vgl. auch § 22 Abs.3 LufBScnG in seiner gelt~nden 
Fassung). 

• 
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DurCh die 5. SChOG-Novelle, BGB1. Nr. 323/1975, wurden im Bereich 
des SchOG die akademieverwandten Lehranstalten zu Akademien. In 
diesem Sinne erfolgte auch dieUmbenennung der Berufspädagogischen 
Lehranstalten zu BerufspädagogisChen Akademien. Gleichzeitig wurde 
festgestellt, daß die BerufspädagogisChen In~titute hinsiChtlich 
ihrer Bildungsh5he Akademien'sind. Demenesprechend wären auch im Be­
reich des land- und forstwirtschaft lichen SChulwesens die Anstalten 
für die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer als Akademien zu be­
zeiChnen. Darauf nimmt die Änderung des § 1 Z 2 Bedacht. 

Im Zu~ammenhang mit § 1 Z 2 iit festzustellen, daß unbeschadet des 
Titels dieser Akademien diese nicht nur der AuSbildung und Fortbil­
dung für die unmittelbare Lehrertätigkeit dienen, sondern auch - wie 
bisher - in besonderer Weise der gleiChzeitigen Aus- und Fortbildung 
für den land- und forstwirtschaftlichen Beratungs- und Förderungs­
dienst (vgl. die §§ 21 und 29 LufBSchG in der gelteftden Fassung 
bzw. die §§ 21 und 28 in der Entwurfsfassung). 

Außerdem wird die EinsChränkung auf die öffentlichen Schulen ge­
striChen, da es nunmehr aUCh PrivatschuLen mit gesetzlich geregelter 
SchulartbezeiChnung und Öffentlichkeitsrecht geben kann (vgl. §,7 

Z 2 in der Fassung des Art.I Z 7 der im Entwurf vorliegenden 
Novelle) • 

. Zu Z 2: 

§ 3 Abs. 1 LufBSchG entspricht noch den § 4 Abs. 1 SchOG in seiner 
ursprüngliChen Fassung, die vom Prinzip des geschlechtergetrennten 
Unterrichtes ausgegangen ist. Durch die 5~ SchOG-Novelle wurde § 4 

Abs. 1 SchOG im Hinblick auf das seit damals geltende koedukative 
Unterrichtsprinzip geändert. In diesem Sinne wäre auch § 3 Abs. 1 

LufBSchG zu ändern. 

Zu Z 3: 

§ 5 Abs. 1 wird wegen der durch das Bundesministeriengesetz 1973 ge­
änderte ,Zuständigkeit hinsiChtlich der Lehrplanerlassung (Bundes­
ministerium für Unterricht, Kunst und Sport statt Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft) geändert. 

Zu Z 4: 

AuCh'der seit 1966 unverändert gebliebene § 5 Abs. 3 LufBSchG wäre 
der inzwiSChen eingetretinen Änderung der Lehrplangrundlagen i~ ~ 6 
Abs. 3 SChOG anzupassen, soweit dies unter Bedachtnahme auf 1en . ' 
Regelungsbereich des LufBschG erforderlich ist. Insbesondere ent-

fällt die MögliChkeit der Führung von "relativen Pflichtgegenstän­
den", die derzeit im SChulwesen nicht mehr geführt werden (bezn~l~~n 

des Begriffes "relativer Pflichtgegenstand" siehe § 6 Abs. 1 ~it. 1 
LufBSchG in derzeit geltenden Fassung). 
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Ferner wäre wie im übrigen Schulwesen der Förderunterricht zu be­
rücksichtigen. SChlieelich sollen für den Akade~iebereich die lehr­
planmäßigen Sonderbestimmungen, die sich insbesondere bei den P~d­

agogischen und Berufspädagogischen Akademien bewährt haben, übernom­
men werden. 

Bezüglich der Ermöglichung der Einbeziehung von Formen des Fern­
unterrichtes ist festzustellen, daß es sich hier nur um eine zusä~z­
liche Methode des Unterrichtes handelt, die jedoch - um dem Schuibe­
griff Rechnung zu tragen - nicht ausschließlich vorgesehen werden 
kann. Insbesondere darf das Unterrichts- und Erziehungsziel der be­
treffenden Schule durch den Fernunterricht nicht beeinträchtigt wer­
den, was aus der Wendung "ohne Einschränku~g des Bildungszieles" im 
letzten Satz des § 5 .Abs. 3 hervorgeht. Die Erleichterung des Besu­
ches ist daher nur so zu verstehen, daß zusätzliche Reisebewegungen 
und Aufenthalte aueerhalb des Wohnsitzes durch die Einbeziehung von 
Formen des Fernunterrichtes vermindert werden. 

Zu Z 5 und Z 6: 

§ 5 Abs. 5 LufBSchG sieht im Rahmen der Lehrplan~estimmungen Schul­
versuche zur Erprobung be~onderer pädagogischer oder sChulorganisa­
torischer Maßnahmen vor. Dadurch wird der Schulversuchsbereich auf 
die Lehrpläne eingeschränkt, was sich bisher als unzweckmäßig ge­
zeigt hat. Aus diesem Grunde soll in einem neuen § 6 eine Schulver­
suchsregelung erfolgen, wie sie nach dem Entwurf einer 11. SChulor­
ganisationsgesetz-Novelle vorgesehen ist. 

Zu Z 7: 

Die bisherigen Begriffsbestimmungen des § 6 LufBSChG wären im Rahmen 
des nauen § 7 um die Privatschulen und den F6rderunterricht zu er­
weitern, wogegen (wie bereits zu Z 4 ausgeführt worden ist) die 
relativen Pflichtgegenstände gestrichen werden. Die vorgeschlagene 
Fassung entspricht dem § 8 SChOG. 

Zu Z 8: 

Durch die 5. SChOG-Novelle, BGB1.Nr. 323/1975, wurde in das Schui­
organisationsgesetz ein neuer § 8a betreffend der Führung die :Jnter­
richtsgegenstände LeibesUbungen und Leibeserziehung sowie von 
alternativen ?flichtgegenständen, Freigegenständen, unveroindlichen 
Ob~ngen u~d ~ines Förderunterricntes eingefGgt, welcher 11e 11850e­
züglichen gesetzlichen Grun~lagen enthält. Die näheren AU5tührun~en 
zu diesen Grundsätzen enthält die Er6ffnungs- und Teilungszanlen'/er­
ordnung, BGB1.Nr. 86/1981 in .der Fassung BGB1.Nr. ~78/'986 und 41~: 

1987 . 

• 
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Eine gleichartige Regelung wäre im BereiCh des LufBSChG vorzusehen, 
da fUr eine unterschiedliche Vorgangsweise keine rechtlichen GrUnde 
vorliegen. 

Zu Z 9: 

Die vorgeschlagene Neufassung des die Aufgabe der höheren land- und 
forstwirtschaft lichen Lehranstalten umschreibenden § 9 entspriCht 
der bisherigen Fassung; lediglich der Umfang der in diesen Schulen 
vermittelten Hochschulreife wurde entsprechend der derzeit gegebenen 
tatsächlichen Situation und der Aufgabenumschreibung der berufSbil­
denden höheren Schulen gemäß § 69 SchOG neu gefaßt. 

Zu Z 10: 

§ 11 Abs.1 LufBSchG enthält die Festlegung der einzelnen Arten der 
h8heren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten. EntspreChend 
den EntwiCklungen in der Land- und ForstwirtSChaft erSCheint es 
zweckmäßig, an den Höheren Lehranstalten fUr Gartenbau die Gewich­
tung einerseits auf den Er~erbsgartenbau und andererseits auf die 
Garten- und Landschaftsgestaltung zu legen sowie entspreChend den 
bisherigen SChulverSUChen eine eigene Lehranstalt fUr Milchwirt­
schaft und Lebensmitteltechnologie einzurichten. 

Im Arbeitsübereinkommen der Regierungsparteien für die XVII. Gesetz­
gebungsperiode des Nationalrates vom 16. Jänner 1987 wurde festge­
stellt, daß noch geschlechtsspezifische Merkmale des UnterriChts ab­
gebaut werden mUssen. In diesem Sinne erfolgten bisher nicht nur 
Änderungen im Bereich der HauptSChule, sondern wurde auch die Be-
zeiChnung der Höheren Lehranstalt fUr wirtSChaftliChe Frauenberufe 
auf die BezeiChnung nHöhere Lehranstalt fUr wirtSChaftliChe Berufe" 
geändert (siehe die 10. SChOG-Novelle, BGBl.Nr. 335/1987), Ferner 
ist im Rahmen einer 11. SchOG-Novelle vorgesehen, die Wirtschafts­
kundlichen Realgymnasien für Mädchen in Wirtschaftskundliche Real­
gymnasien umzuwandeln. Im Sinne dieser SaChlage wäre auch die Be­
zeiChnung der Höheren Lehranstalt fUr landwirtschaftlicne Frauenbe­
rufe unter Bedachtnahme auf deren biSherige und kUnftige Aufgabe zu 
ändern. 

Das SChulunterrichtsgesetz, BGBl.Nr. 472/ 1 986, welches aUCh für die 
höheren land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulen gilt, sieht 
entspreChend den nunmehrigen Organisationsbestimmungen des Scnul­
organisationsgesetzes für die Leitung von Fachabteilungen den "~c­

teilungsvorstand" vor, wOßegen den Fachvorständen die 3etreuun~ 
einer Gruppe facnlicher UnterriChtsgegenstände obliegt (siehe ) ~~ 

Abs.1 und 3 SchUG). § 11 Abs.2 Luf8SchG wäre dieser Termino~~~ie ~n­

zupassen. 

• 
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Zu Z 11: 

Wie bereits zu Z 9ausgefUhrt wurde, sind die Bestimmungen Uber die 
ReifeprUfung der gegebenen Situation und den vergleichbaren Regelun­
gen im § 65 SchOG anzupassen, was bezUglich des § 13 Abs.2 LufBSchG 
zur Folge hat, daß dieser dem § 69 SchOG anzugleichen wäre. 

Zu Z 12: 

Auf die AusfUhrungen im letzten Absatz der Erläuterungen zu Z 10 

wird verwiesen. 

Zu Z 13: 

Durch die 5. SchOG-Novelle, BGB1.Nr. 323/1975, wurde nicht nur eine 
Verordnungsgruridlage fUr die FUhrung der UnterriChtsgegenstände 
LeibesUbungen und Leibeserziehung sowie von alternativen ?flichtge­
genständen, Freigegenständen, unverbindlichen Übungen und eines För­
derunterrichtes geschaff.n (siehe die AusfUhrungen zu Z 8), sondern 
auch die Grundlagen fUr die Teilungen von einzelnen Unterrichtsge­
genständen in bestimmten Schularten (z.B. in den §§ 43 Abs.2 und 71 
SChOG). DementspreChend wäre auch § 15 LufBSChG zu ergänzen. 

Zu Z 14: 

Nach den derzeitigen Bestimmungen können die vierjährigen Sonderfer­
men der höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten nur 
nach einer mindestens zweijährigen praktischen Verwendung in der 
Land- und Forstwirtschaft besucht werden~ Es fehlt eine Regelung 
Uber den verkUrzten SChulbesuch nach dem Besuch land- und forstwirt­
schaftlicher Fachschulen, fUr die 1975 durch ein Bundesgrundsatzge­
setz generelle Bestimmungen geschaffen worden sind (siehe BGB1. 
Nr. 320/1975). Der vorliegende Entwurf sieht daher die Aufnahmemög­
lichkeit in den verkUrzten Bildungsgang auch nach dem erfolgreiChen 
Besuch von mindestens zwei Stufen einer mehrjährigen land- und 
forstwirtschaftlichen FachSChule vor. Im Hinblick auf die geringe 
Zahl von Interessenten wurde von einer Differenzierung der Sender­
formen, wie sie beim berufsbildenden höheren Sqhulwesen im Rahmen 
des SChulorganisationsgesetzes vorgesehen ist, Abstand genommen, da 
dies zur Folge hätte, da~ mangels entspreChender Zahl von Anmeldun­
gen die Sonderformen von vornherein nicht gefÜhrt werden kennten. 
Die Zusammenfassung ,der beiden Voraussetzungen 'erscheint einerseits 
dadurch gerechtfertigt, daß die praktisChe Verwendung in der Land­
und Forstwirtschaft jedenfalls aUCh den BeSUCh einer land- und 
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forstwirtschaft lichen Berufsschule bedingt und andererseits - im 
Gegensatz zu den Fachschulen im Rahmen des SChulorganisationsge­
setzes - die land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen auf Grund 
der ge~ebenen Verfassungsrechtslage keine einheitliche Dauer und 
keinen einheitlichen Lehrplan haben. 

Die Wendung "mindestens zwei Stufen einer mehrjährigen land- oder 
forstwirtschaftlichen Fachsch~le erfolgreich besucht" im § 18 Abs.' 
sChließt auch den erfolgreichen Besuch beider Stufen einer zweijäh­
rigen Fachschule ein. 

Zu. Z 15: 

Wie bereits in den Erläuterungen zu Z 1 festgestellt wurde, sind die 
akademieverwandten Lehranstalten durch die 5. SChOG-Novelle, BGB1. 
Nr. 323/1915, in Akademien umgewandelt worden. Dementsprechend wären 
auch die Anstalten für die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen zu ändern. Dies kommt be­
reits im Titel des Unterabschnittes a des Teiles B zum Ausdruck. 

Die Umschreibung der Aufgabe der Land- und forstwirtschaft lichen be­
rufspädagogischen Akademien entspricht im wesentlichen dem geltenden 
§ 21 erster Satz, wurde jedoch der Aufgabenumschreibung des § 110 
des SChulorganisationsgesetzes in der geltenden Fassung angepaßt. 
Aus der Aufgabenumschreibung geht eindeutig hervor, daß - unabhängig 
von der Bezeichnung der Akademie - die Absolventen nicht nur für die 
Unterrichts- und grziehungsarbeit in den Schulen. sondern gleicher­
maßen für das Wirken im land- und forstwirtschaftlichen 8eratungs­
und Förderungsdienst vorbereitet werden sollen. 

Der letzte Satz des derzeitigen § 21. der die Verwendung der an den 
Land- und forstwirtschaft lichen berufspädagogischen Lehranstalten 
ausgebildeten Lehrer an Polytechnischen Lehrgängen nach ~aBgabe der 
besonderen dienstrechtlichen Vorschriften betrifft. ist entbehrlich, 
da derartige seinerzeitige in Aussicht genommene VorSChriften nicht 
bestehen. Der Einsatz land- und forstwirtschaftliCher Lehrer an 
Polytechnischen Lehrgängen war nur in der Zeit der Einrichtung 
dieser 1966 neu eingeführten Schulart üblich. Die AUSbildung der 
Lehrer für diese SChulen erfolgt an den PädagogisChen Akademien in 
einem 6-semestrigen Bildungsgang. 

Derzeit werden die Lehrer für land- und forstwirtschaftliche Schu~en 
in einem 2-semestrigen Bildunasgang ausgebildet, wenn sie naCh der 
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Absolvierung einer h5heren land- und forstwirtschaft lichen Lehran­
stalt in die Ausbildung eintreten. Vor Ablegung der Lehramts- und 
Befähigungsprüfung haben diese Personen gemäß dem geltenden § 25 
Abs.2 eine mindestens zweijährige Praxis zu absolvieren. Diese ein­
SChlägige Praxis wird an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und 
Fachschulen oder h5heren Lehranstalten und im land- und forstwirt­
schaftlichen Förderungs- und Beratungsdienst abgelegt. Derzeit er­
gibt sich ein großer Mangel an derartigen Praxisplätzen, sodaß be­
reits über hundert Lehrgangsabsolventen längere Zeit auf den Ab­
sChluß der Ausbildung durch die Befähigungsprüfung warten müssen. 
Auch aus diesem Grund erscheint es zweckmäßig, die Ausbildung von 
zwei auf vier Semester zu verlängern, WObei. das dritte Semester als 
Praxissemaster gestaltet wird. Durch die Einbindung der Praxis in 
den gesamten Bildungsgang würde die Effizienz der Ausbildung wesent­
lich erh5ht werden. haher wird im neuen § 22 Abs.1 für die Absolven­
ten h5herer land- und forstwirtschaftlicher Lehranstalten ein vier­
semestriger Lehrgang, der gemäß § 25 mit einer Lehramts- und Befähi­
gungsprüfung abSChließt, vorgesehen. 

Entgegen der Situation vor Erlassung des Land- und forstwirtschaft­
lichen Bundesschulgesetzes im Jahre 1966 ist kein-Bedarf mehr an 
Sonderausbildungen für Absolventen h5herer land- und forstwirt­
schaftlicher Lehranstalten mit einSChlägiger Vorpraxis im land- und 
forstwirtschaft lichen Lehr- und Förderungsdienst. Daher ist ein der­
artiger Sonder lehrgang im neuen § 22 nicht mehr vorgesehen. 

Die derzeitigen Lehrgänge für Absolventen der Universität für Boden­
kultur (im derzeitigen § 22 Abs.1 lit.b ~ls Absolventen land- und 
forstwirtschaftlicher Hochschulen bezeiChnet) können bereits unmit­
telbar nach der Absolvierung der Universität einen vierwöchigen 
Lehrgang beSUChen, der in einer fünften Woche mit der Befähigungs­
prüfung abschließt. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß es 
im Hinblick auf eine Verbesserung des Standards der pädagogischen 
Ausbildung zweCkmäßig wäre, diese auf ein Semester zu verlängern und 
eben mit einer Lehramts- und Befähigungsprüfung abzuschließen. Da­
neben sollte es - wie im übrigen berufsbildenden SChulwesen - die 
Möglichkeit einer Anstellung auch ohne vorherigen Besuch einer Lehr­
amtsausbildung an der Akademie geben, sofern eine mindestens vier­
jährige Praxis im Bereich der Land- und Forstwirtschaft nachgewiesen 
wird. Diese Form der Anstellung von Universitätsabsolventen im fach­
theoretiSChen Bereich des berufsbildenden 'Schulwesens hat siCh sehr 
bewährt und soll auch im land- und forstwirtschaft lichen Schul~esen 
ermögliCht werden; die p!dagogische Ausbildung erhalten diese Lehrer 
berufsbegleitend in der Form von Neulehrerseminaren an den ?äda~c~i-
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schen Instituten, weshalb derartige Lehrgänge auch am Land- und 
forstwirtschaft lichen berufspädagogischen Institut vorzusehen 
wären. 

Die nunmehr vorgeSChlagene neue Form der Lehrerausbildung baut somit 
auf den bisherigen Erfahrungen auf und bewegt sich in dem durch den 
derzeitigen § 22 Abs.2 vorgegebenen Rahmen von vier Semestern. 

Die neuen Abs.2 und 3 ~es § 22 entsprechen dem § 111 Abs.2 und 3 des 
SChulorganisationsgesetzes, wobei auf die besonderen Bedürfnisse der 
Ausbildung an den Land- und fo~stwirtschaftlichen berufspädagog.i­
schen Akademien Bedacht zu nehmen war. Die Bestimmung der Besuchs­
einrichtungen ist vom Inhalt her eine innerschulische Angelegenheit 
und fäilt daher in den Vollziehungsbereich des Bundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Sport, welches jedoch vorher mit dem je­
weiligen Träger der Besuchseinrichtung das Einvernehmen herstellen 
muß (Träger von Besuchseinrichtungen werden insbesondere die Länder 
und die Landwirtschaftskammern sein). 

Bei der Neufassung der Lehrplanbestimmungen im § 23 mußte vom Grund­
satz der Kostenneutralität des Entwurfes ausgegangen werden, ~odaß 

im Katalog der Pflichtgegenstände die Anpassung an die Berufspädago­
gischen Akademien (§ 112 Abs.1 SChOG) noch niCht vorgenommen werden 
konnte. Außerdem ist gemäß § 1 Abs.1 des Religionsunterrichtsge-
se t z es, B G Bi. N r. 1 90 / 1 9 49 , in der-g ~ t ende n F ass u n g , an den L an d -
und forstwirtschaft lichen berufspädagogischen Akademien der ?flicht­
gegenstand Religion und niCht Religiongspädagogik zu fÜhren; eine 
derartige Änderung würde eine gleiChzeitige Novellierung des 
Religionsunterrichtsgesetzes bedingen. 

EntspreChend der im Akademiebereich üblichen UnterriChtsstruktur ist 
der UnterriCht als Vorlesung, Seminar oder Obung zu gestalten (§ 23 
Abs.2). Diese Unterrichtsstruktur bedingt, daß keine Klassenbildung 
- wie dies außerhalb des Akademiebereiches der Fall ist - zu erfcl­
gen hat~ Aus diesem Grunde entfällt auch der derzeitige § .27. 

Die Neufassung der Aufnahmsvoraussetzungen im § 24 entspriCht der 
geltenden ReChtslage, wobei jedOCh auf die geänderten Bildungsgänge 
(siehe § 22 Abs.1 in.der Entwurfsfassung) und die Änderung des ncch­
schulrechtes Bedacht genommen werden mußte. 

Wie bisher soll die AUSbildung durch eine Befähigungsprüfung abge­
SChlossen werden, die jedOCh im Hinblick auf den Umfang der Ausoil­
dung als "Lehramts- und' Befählgung~prüfung" zu bezeichnen ~ire. 
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Durch die Neugestaltung (deren BegrUndung sich bereits aus den 2r­
läuterungen zu § 22 ergibt) wird die DurchfUhrung einer gesonderten 
AbschlußprUfung entbehrlich. 

§ 26 des Entwurfes entspricht inhaltlich dem § 115 SchOG hinsicht­
lich der Lehrer an den Berufspädagogischen Akademien. Zu § 26 Abs.2 
ist festzustellen, daß die VergUtung fUr die Lehrbeauftragten im Be­
reich der land- und forstwirtschaft lichen Lehreraus- und -weiterbil­
dung durch das Bundesgesetz BGB1.Mr. 656/1987 geregelt ist. 

§ 27 entspricht dem bisherigen § 28. 

Auch der Unterabschnitt b des T~iles B betreffend die Land- und 
forstwirtschaftlichen berufspädagogischen Institute wurde unter Be­
dachtnahme auf die eigenständigen Erfordernisse des land- und forst­
wirtschaftlichen Schulwesens und des land- und forstwirtschaftlichen 
Beratungs- und FSrderungsdienstes den _neuen Regelungen des Schul­
organisationsgesetzes fUr die Pädagogischen Institute (§§ 125 ff. 

SchOG) angepaßt. 

Bei der Umschreibung der Aufgabe des Land- und forstwirtschaftlichen 
berufspädagogischen Institutes kann auf die Übernahme des derzeiti­
gen § 29 lit.c verzichtet werden, weil derzeit keine derartigen 
dienstrechtlichen Vorschriften vorgesehen sind und sich kein diesbe­

züglicher Bedarf ergibt. 

§ 29 nimmt ebenfalls auf die neuen Bestimmungen des SChulorganisa­
tionsgesetzes BedaCht, wobei der bisherige § 30 des LufBSchG berUck­

sichtigt wird. 

BezUglich der Regelungen betreffend die Lehrer im § 30 wird auf die 

AusfUhrungen zu § 26 verwiesen. 

§ 31 entspricht dem bisherigen § 32. 

Bei der Neufassung des § 32 (bisher § 33) betreffend die Schulbehör­
de war auf die seit dem Bundesministeriengesetz 1973 bestehende Zu­
ständigkeitsteilung zwischen dem nunmehrigen Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und ,Sport und dem Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft Bedacht zu nehmen. 

§ 33 entspricht dem bisherigen § 34, wobei berüCksiChtigt wurde, 13~ 

die Aus- und Fortbildung nicht nur fUr den Bereich des landwirt­
schaftlichen, sondern auch des forstwirtschaftlichen Bildungs~eeens 

erfolgt. 
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BezUglich der Neufassung des § 34 betreffend die Vollziehung des 
LufBSchG wird auf die Ausführungen zu § 32 verwiesen. 

Zu Artikel II: 

Abs.1 enthält die Inkrafttretensbestimmung, wObei die im Art. I Z 10 
vorgesehene Neufassung des § 11 Uber die einzelnen Arten der h5heren 
land- und forstwirtschaft lichen SChulen bereits mit 1. September 
1988 in Kraft treten soll, um die mit diesem Zeitpunkt beabsichtigte 
Neuerlassung der Lehrpläne für das höhere land- und forstwirtschaft­
liche Scn~lwesen zu ermöglichen. Im Ubrigen bedarf die Yorber~itung 
der Durchführung der Änderungen einer entsprechenden Legisvakanz, 
sodaß ein Inkrafttreten erst m~t 1. September 1989 möglich ist. 

Die im Abs.2 vorgesehene Sonderbestimmung für die Yerordnungserlas­
sung ist insbesondere wegen der zeitgerechten Erlassung der Lehr­
pläne erforderliCh. 

AbS.3 enthält eine Obergangsbestimmung betreffend die Zulassung zur 
bisherigen Befähigungsprüfung, die im Hinblick auf das Erfordernis 
der Berufspraxis notwendig ist. In diesem Zusammenhang wird auf die 
Erläuterungen zu § 22 hingewiesen. 

Abs.4 enthält die Vollziehungsklausel. 

III. Kosten 

,1. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält im Art.I Z 10 (Neufassung 
des § 11 Abs. 1) die neue Höhere Lehranstalt für Milchwirtschaft und 
Lebensmitteltechnologie. Da bereits ein diesbezüglicher Schulversuch 
geführt wird, bedingt diese neue SChulart keinen zusätzlichen Auf­
wand. 

2. Auch die Änderungen im Bereich der Ausbildung und Fortbildung der 
Lehrer (Art.I Z 15) bedingen keinen Mehraufwand und z~ar aus folgen­
den Gründen: 
An die Stelle der 2-se~estrigen Lehrgänge für Absolventen höherer 
land- und forstwirtschaftlicher Lehranstalten treten nunmehr 
4-semestrige Lehrgänge. Wegen des zurückgegangenen Bedarfes an Ab­
solventen dieser Ausbildung ist vorgesehen, in Hinkunft nur nOCh 1ie 
Hälfte an Bewerbern aufzunehmen, sodaP.l der ~ehraufwand, den die' Ver­
längerung bringen würde, durch die geringere Studierendenzahl aus~e­
glichen wird. Dazu kommt noch, daß auch der Wegfall der Klassenbil­
dung (siehe die Erläuterungen zu § 23 Abs.2) Einsparungen bringt. 
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Ferner werden die ,bisher insgesamt 5-wöchigen Lehrgänge für Absol­
venten der Universität für Bodenkultur auf ein Semester verlän~ert. 
Der sich daraus ergebende zusätzliche Aufwand wird_ dadurch abge­
deckt, daß ein Semester der 4-semestrigen Lehrgänge für Absolventen 
höherer land- und forstwirtschaftlicher Lehranstalten als Praxis­
semester außerhalb der Akademie vorgesehen wird, sodaß für dieses 
Semester im Rahmen der 4-semestrigen Lehrgänge nur ein minimaler 
Lehrerpersonalaufwand anfällt. Durch die 1-semestrigen Lehrgänge für 
die Universitätsabsolventen wird eine dauernde Beschäftigung der 
Lehrer trotz des Praktikumssemesters gewährleistet. 

Schließlich wurden die Lehrplanbestimmungen im § 23 nur soweit ge­
ändert, als dies keine Änderung der dienstrechtlichen Ernennungser­
fordernisse und keinen zusätzlichen Aufwand vom Standpunkt der vor­
geschriebenen Pflichtgegenstände erfordert. 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß durch die vorgesehenen 
begleitenden Maßnahmen gewährleistet wird, daß ein dem Entwurf ent­
sprechendes Bundesgesetz keinen Mehraufwand erfordert. 
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Tex t ~ e r; e n ii b e r s tel 1 u n r: 

Gel tende .Fassung 

Bundesgesetz vom 14.Juli 1966, BGBI. Nr.17S ,mit dem Bestim· 
mungen über die land· und forst wirtschaftlichen Lehranstalten 
des Bundes getroffen werden (Land- und forstwirtschaftliche. 

Bundesschulgesetz) 

in der Fassung der Novellen BGBI. Nr.lJ2/1971 ,211/1977 uod 231/1982' 

Geltungsbereich 

§ 1. Dieses Bundesgesetz gilt für folgende land- und forstwirtsdlalllime 
Lenranstalten des Bundes: 

2) für öffenlliche höhere Iand- und forstwiruchaflliche Lehranstalten. 
b) für öffentliche Anstalten für die Ausbildung und Fortbildung der 

Lehrer an Iand- und forstwirtschafUichen Schulen, 
c) für öffentliche Sd,ülerheime, die aussd.ließlid. oder vorwiegenJ für" 

Schüler der unter delJ lit. a und b genannten Schu"len bestimmt sind. 

. § l. (I) Die öffentlidIen Sd,ulcn und Sd.ülerheime im Sinne dei S I sind 
allgemein ohnc Untcrsd.ied der Geburt, des GeSlMedltes, dcr Rasse, des 
Standes, der Klasse, der Sprame und des Bekenntnisses mit der Maßgabe 
zugänglidl, daß SdlUlen, Klassen und Heime eingerichtet werden köpnen, 
die nur für Burschen oder nur für Mädchen bestimmt sind. 

§ S. (I) Das Bundesministe,;um für Lalld-. und FOTltwirtscbatt hat für 
die im § I genannten Smularten unter Bedammahme auf die Bestimmungen 
des 11. Hauputückes durd. Verordnung Lehrpläne zu erlassen. 

Entwurf 

Bundesgesetz vom •••.••.•• mit dem das Land- und 
forstwlrtsehaftllehe Bundessehulgesetz gelndert wird 

"G e 1 tun g s b e r eie h 

I 1. Dieses Bundesgesetz gilt fOr 
1. die haheren land- und forstwirtschartlichen Lehranstal-

ten. 
2. die Akademien rOr die Ausbilduns und Fortbilduns der 

Lehrer an land- und rorstwlrtschartllchen Schulen. 
3. die SchOlerhelme. die aussc~lie6l1ch oder vorwlegen~ 

rOr SchOler der unter Z 1 und 2 senannten Schulen be­
atl •• t 'Ind • 

'. u" ~ 

S~ (1) Die arfentlichen Schulen und SchOlerheime sind allgemelb 
ohne Unterschied der Geburt. des GeSChleChtes. der Rasse, des Stan­
des. der Klasse. der Sprache und des Bekenntnisses zuglnglich. Aus 
organisatorischen oder lehrplanml6igen GrOnden kannen jedoch Schulen 
und Klassen sowie SehOlerhelme eingeriChtet werden. die nur für 
Knaben oder nur fOr Mldehen bestimmt sind. sorern dadurch keine Min­
derung der Organisation eintritt. 

§5. (1) Der Bundesminister fO~ UnterriCht. Kunst und Sport hat 
jed~ der in diesem Bundesgesetz geregelten SChularten Lehrpllne 
durch Verordnung festzusetzen. 

• 

fOr 
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Gellende Fassung 

(3) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflimtgegenstände, alternative 
Pflicht gegenstände, relative P/lidltgegenstände, Freigegenst3nde) in den 
Lehrplänen vorzusehen sind, wird in den Bestimmungen des 11. Haupt­
stü.xes für die einzelnen Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann be­
stimmt werden, daß einzelne der im 11. Hauptstü.x angeführten Pflicht­
gegenstände als alternative Pflichtgegenstände zu führen sind. Darüber 

hinaus können in den lehrplänen auch sonstige Unterrichtsgegenstände als 
relative Pflichll;egenstlinde oder als FreigegenSlände oder unverbindliche 
übungen vorgesehen werden. 

(5) Zur Erprobung besonderer pädagogischer oder sdlulorganiuto­
rismer Maßnahmen können Sdlulversud,e durdlgeführt werden. 

? -

I 11 l ,'11' " t 

. . 
(3) Welche Unterrichtsgegenstlnde (Pflichtgegenstlnde, alter­

native PfllChtgegenstlnde, Freigegenstlnde, unverbindliche Obungen) 
in den Lehrpllnen vorzusehen sind, w1rd im 11. HauptstUCk fUr die 
e1nzelnen Schularten festgesetzt. 1m Lehrplan kann bestimmt werden, 
daß zwe1 oder mehrere der im,ll. HauptstUck angefUhrten Pflicht­
gegenstlnde als zusammengefaßte Pflichtgegenstlnde zu fUhren sind. 
DarUber hinaus kannen in den Lehrpllnen auch weitere Unterrichts­
gegenstlnde als Freigegenstlnde (auch Freigegenstlnde fUr besonders 
begabte und interessierte Schüler mit entspreChend hOheren Anfor­
'derungen) und unverb1ndliche Obungen sowie ein Farderunterricht vor­
gesehen werden. Ferner kann in den Lehrpllnen der Akademien fUr die 
Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an land- und forstwirt~ 
schaftl1chen SChulen d1e E1nbeziehung von Formen des Fernunter­
richtes insoweit vorgesehen werden, als dies zur Erleichterung des 
Besuches dieser Schulen ohne Einschrlnkung des Bildungszieles zweck­

mlßig 1st. 

es 5 Abs. 5 entflilt~ 

(Dle S5 6 und 1 werden als ., 1" und ., 8" bezelchnet; als neuer 
, 6 wlrd elngefOgt~) 

S c h u 1 ver s u c h e 

, 6. (\) Der Bundesmlnlster für Unterricht, Kunst und Sport 
kann zur Erprobung besonderer pädagoglscher oder sChulorganlsatori­
scner Haßnahmen abwelchend von den Bestlmmungen des 11. HauptstOckes 
Schulversuche an örfentllchen SChulen durchrühren. Hiezu zlhlen auch 
Schul versuche zur EntwicklunS neuer Lehrplanlnhalte sowle zur Ver­
besserung didaktlscher und methodischer Arbeltsformen (lnsbesondere 
sozlaler Arbeltsrormen) an einzelnen Schularten. 
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Geltende Fassung 

Begriff s besti mm ungen 

§ 6. (I) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu verSlehen 
a) unter öffcnrlid,cn Schulcn jene SdlUlcn, die vom gesetzlid,en SÜlul­

erhalter (§ 7 Abs. 1) errichtet und erhalten werden; 
b) umer Pflicht gegenständen jene Unterrichtsgegenstände, deren Besuch 

für alle in die betreffende Schule aufgenommenen Schüler verpflich­
tend ist, sofern sie nicht vom Besuch befreit oder im Falle des 
Religionsunterridltes auf Grund der Bestimmungen des R!/Iigions­
unterrichtsgesetzes vom Besuch abgemeldet sind; 

- 3 
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(2) Als Grundlage fUr Schulversuche sind SChulversuChspläne 
aufzustellen, die das Ziel der einzelnen SChulversuche, die Einzel­
heiten ihrer DurchfUhrung und ihre Dauer festlegen. Die Schul ver­
SUChspllne sind in den Schulen, an denen sie durchgefUhrt werden, 
durch Anschlag während eines Monats kundzumachen und anschließend 
bei den betreffenden Schulleitungen zu hinterlegen; auf Verlangen 
ist SChOlern und ErziehUngsberechtigten Einsicht zu gewähren. 

(3) Soweit die DurchfUhrung von SChul versuchen an affentlichen 
Schulen Angelegenheiten der Schulerhaltung sowie Dienstrechtsangele­
genheiten der Lehrer betrifft, ist vor der DurchfOhrung der Schul­
versuche das Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr Land- und 

ForstwirtSChaft herzuatellen. 

<_) An Pr1vatschulen a1t Offentlichkeitsrecht bedarf ein vom 
SChulerhalter beabsicht1gter SChulversuch der B~w11ligung des Bun­
desministers fUr Unterr1cht, Kunst und Sport. Die Bewilligung 1st zu 
erte1len, wenn dle Bestimmungen des Abs. 1 erfUllt werden, ein 
SChulversuchsplan gemäß Abs. 2 vorliegt und der 1m Abs. 6 angefUhrte 
Hundertsatz nicht Uberschritten wird. Die Bewilligung uafaßt aUCh 
die GenehMigung des SChulversuchsplanes. 

(S) Die SChulversuche sind von der zustlndigen Schulaufsicht zu 
,betreuen, ZU kontrollieren und auszuwerten. 

(6) Die Anzahl der Klassen, an denen Schulverauche durchgefUhrt 
werden, darf S v.H. der Anzahl der Klassen im Bundesgebiet nicht 
Ubersteigen. 

Beg r i f f s b e s t 1 • m u n gen 

i 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zu verstehen: 
1. unter affentlichen SChulen jene SChulen, die VOM Bund 

riChtet und erhalten werden (S 8 Abs. 1); 
er-

2. unter Privatschulen jene Schulen, die nlcht VOM Bund errich­
tet und erhalten werden und gemäß dem Land- und forstwirt­
sChaftlichen Privatschulgesetz, BGBI. Nr. 318/191S, zur FUh­
rung_eJner gesetzliCh geregelten SChulartbezelchnung bereCh­
tigt ~lndJ 
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Geltende Fassung 

c) unter alternativen Pflichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstände, 
deren Besuch zur Wahl gestellt wird, wobei einer von mehreren 
UmerridmgegenSländen gewählt werden muß und der gewählte 
UnterridltSgcgen5land wie ein Pflichtgegensund gewertet wird; 

d) unter relativen Pflidngegenständcn jene Unterrichtsgegenstände, 
deren Besudl zwar frei gewählt werden kann. die jedoch im übrigen 
wie Pflidltgegenstände gewertet ~erden; 

e) unter I'reigegenständen jene UnterridusgegenSlände und unter un­
verbindlidlcn übungen jene Unterrichts veranstaltungen, zu deren 
Besuch eine Anmeldung zu Beginn des Schuljahres erforderlich ist 
und die nid,t wie Pflichtgegenstände gewertet werden; 

f) unter Erridltung einer Schule ihre Gründung un~ die Festsetzung 
ih rer örtlichen Lage; . 

g) unter Erhaltung einer Sdlule die Beiuellung der erforderlichen 
l.ehrer sowie des zur Betreuung des Schulgebäudes und der übrigen 
Schulliegensd13hen not wendigen Personals (Schulwart, Reinigungs­
personal, Heizer, Wirtsd13ftspersonal u. dgl.) sowie die Bereitstellung 
und Instandhaltung des Schulgebäudes und der übrigen Schulliegen­
sdlahen, deren Einriduung, Beleudltung und Beheizung, der lehr­
mittel sowie die Deckung des sonstigen Sadllufwandes. 

(2)' (Aulsehobe" durda BGB!. Ne. 231/1977.) 

- 4 -
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3. unter Pfllchtgegenstinden jene Unterrichtsgegenstände, deren 
Besuch für alle in die betreffende Schule aufgenommenen 
SChüler verpfllchtend 1st, sofern sie nicht vom Besuch be­
freit oder im Falle des Religionsunterrichtes auf Grund der 
Bestimmungen des Religionsunterrichtsgesetzes vom Besuch ab­

gemeldet worden sind; 
4. unter alternativen PfliChtgegenständen jene Unterrichtsge­

genstände, deren Besuch zur Wahl gestellt wird, wobei einer 
von mehreren Unterrichtsgegenständen gewählt werden kann, 
und der gewählte UnterrichtSgegenstand wie ein Pflichtgegen­

stand gewertet wird; 
5. unter F6rderunterr1cht nicht zu beurteilende Unterr1chtsver­

anstallungen für SChüler,die in Pflichtgegenständen eines 
zusätzlichen Lernangebotes bedürfen, weil s1e d1e Anforde­
rungen in wesentlichen Bereichen nur mangelhaft erfüllen 
oder wegen eines SChulwechsels Umstellungsschwierigkeiten 

haben; 
6. unter Freigegenständen jene Unterrichtsgegenstände, zu deren 

Besuch eine Anmeldung für jedes Unterrichts jahr erforderlich 
ist, die beurteilt werden und deren Beurtellung keinen Ein­
fluB auf den erfolgre1chen AbschluB einer Schulstufe hat; 

7. unter unverbindlichen Obungen jene UnterrIchtsveranstaltun­
gen, zu deren Besuch eine Anmeldung fUr jedes Unterrichtsjahr 
erforderlich ist und die nicht beurteilt werden; 

8. unter Errichtung einer Schule ihre Gründung und die Fest­
setzung ihrer 6rtllchen Lage; 

9. unter Erhaltung einer Schule die Beistellung der erforderli­
Chen Lehrer und SChulärzte sowie des zur Betreuung des Schul­
gebäudes und der übrigen Schulliegenschaften notwendisen Per­
sonals (S~hulwart, Reinigungspersonal, Hetzer, Wirtschafts­
personal u.dgl.) sowie die Bereitstellung und Instandhaltuns 
des Schulgebäudes und der übrigen Schulliegenschaften, deren 
ErriChtung, Beleuchtung und Beheizung, der Lehrmittel sowie 
die Deckung des sonstigen Sachaufwandes. 
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Gellende Fossung I ,. l \'1 1I " f 

(Nach 5.8 wird folgender 5 8a elng& fUgt:) 

F ü h run g d & r U n t & r r 1 c h t s g e g & n -
s tin d e Lei b e s ü b u n gen und Lei b e s -
erz 1 e h u n g s 0 wie von alt & r n a t. 1 v & n 

P f 1 ich t g e gen s tin den, F r e i g e gen -
s tin den, u n ver bin d 1 1 C h enD b u n gen 

und ein e s F ö r der u n t e r r ich t e s 

, 8a. (1) Der Unterricht in Leibesübungen und Leibeserzi&hung 
ist getrennt nach Geschlechtern zu erteilen; hiebel können Schüler 
mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zusammengefa~t werden, 
soweit hiedurch diegemiß·S 15 festgesetzten Höchstzahlen niCht 
überschritte~ werden~:ln 4er unverbindlichen Obung Leibesübungen 
darf der Unterricht a~ch ohne Trennung nach Geschlechtern erte11~ 
werden, sofern diese Unterrichtsveranstaltung auf Sportarten be­
schrlnkt ist, bei denen vom Standpunkt der unterschiedlichen 
Leistungsfähigkeit und der koedukativen Führung kein Einwand be­
steht. Unter den gleichen Voraussetzungen darf .it Genehmigung des 
Bundes.inisters für Unterricht, Kunst und Sport i. Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. der Unterricht in 
den Pflichtgegenstinden LeibesUbungen und Leibeserziehung auch ohne 
Trennung nach Geschlechtern ertailt werden, wenn bei Trennung nach 
Geschlechtern wegen zu geringer Schülerzahl nicht fOr alle Schüler 
der lehrplan.äaige Unterr1cht in diese. Pflichtgegenstand erteilt 

werden könnte. 

(2) Der Bundesminister fOr Unterricht, Kunst und Sport hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister fOr Land- und Forstwirtschaft 
unter Bedachtnahme auf die Aufgaben der betreffenden Schulart sowie 
die personellen und rlumlichen H8g1ichkeiten durc~ Verordnung zu be­
stim.en, bei welcher Hindestzahl von Anmeldungen ein alternativer 
Pflicntgegenstand, ein Freigegenstand oder eine unverbindliche Obung 

sowie bei welcher Hindestzahl von SchOlern ein Förderunterricht ab­
zuhalten sind. Bei Freigegenstlnden und unverbindlichen Obungen ist 
überdies zu bestimmen, bei. UnterSChreiten welcher Hindestzahl von 
teilnehmenden Schülern ein solCher UnterriChtsgegenstand ab dem Ende 
des laufenden Beurteilungsabschnlttes nicht mehr weiterzuführen 
ist. Sofern die Mindestzahl für die Führung der erwlhnten Unter­
richtsveranstaltungen in einer Klasse zu gering ist, können SchOler 

, mehrerer Klassen einer odei mehrerer Schulen zur Erreichung der Hin­
destzahl zusammengefaat werden; auch in diesem Fall darf die fOr die 
betreffende Schulart geltende Klassenschülerhöchstzahl nicht über­

schritten werden. 
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Geltende Fassung 

Aufgabe 

S 9. Die höheren land- und forstwirtschaft lichen Lehranstalten haben die 
Aufgabe, den Schülern eine höhere allgemeine und fachliche Bildung zu 
vermineln, die zur Ausübung einer gehobenen Berufstätigkeit auf land­
und forstwirtsd,aflliL-hem Gebiet befähigt und das Studium der gleichen 
oder einer verwandten Fadlfichtung an einer Hochschule ermöglicht. 
Hiebei in .Iurd, prakti"'I,cll Unterrid,t in lien enupred.c",len lehr­
einrichtungen audl eine sid,ere praktisdle l'ertigkeit zu vermitteln. 

Organisationsformen 

"S 11. (I) Die höheren land- und forstwirtsd,aftlichen Lehranstalten sind 
berufsbildende höhere lehranstalten, Sie gliedern sich in 

,'a) höhere lehranstalten für allgemeine landwirtschaft, 
.~) höhere lehranstalten für alpenländisd,e landwirtschaft, 
t) höhere lehranstalten für Wein- und Obstbau, 
~) höhere lehranstalten für Gartenbau. 
e) höhere lehranstalten für landtedlßik, 

) höhere lehranstalten für landwirtsd,allliche Frauenberufe, 
. g) höhere lehranstalten für Forstwirtschaft (Försterschulen) , 

.. h) Sonderformcn der unter lit. abis f genannten Anen. 
'(2) Höhere land- und forstwirtsd,aftliche lehranstalten für mehrere 

Fachrichtungen sind in Fad,abteilungen zu gliedern. Soweit erforderlich, 
sind für die einzelnen Fachabteilungen Fachvorstände zu bestellen, die der 
gemeinsamen SdlUlleitung unterstellt sind'. 

, 13. (2) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung berechtigt zum Besuch 
eIßer wissenschaftlichen HochsdlUle gleicher oder verwandter Fachrich­
tung. Durch Verordnung ist zu bestimmen, welche Fadlfichtungen der wis­
senschaftlimen Hochsmulen als gleich oder verwandt anzusehen sind und 
in welchen FäUen nach den Erfordernissen der Fachridltungen Zusatzprü­
fungen zur Reifeprüfung abzulegen sind. Darüber hinau\ ist in dieser Ver­
ordnung zu bestimmen. weld,e Zusatzprüfungen zur Erlangung der tle­
rechtigung zum Besuch anderer Fachrichtungen der wissenschaftlichen 
Hochsdlulen abzulegen sind 

- 6 -

Entwurf 

Aufaabe 

I 9. Dle haheren land- und forstwlrtschaftllchen Lehranstalten 
haben die Aufgabe, den Schalern eine hahere allgemeine und fachliche 
B11dung zu verm1tteln, d1e sie zur AusObuna einer gehobenen Berufs­
tätigkei~ auf land- und forstwirtschaftliche. Geb1et befähigt und 
sie zugleiCh zur Hochschulre1fe zu fahren. Hiebei ist durch prakti­
schen Unterricht 1n den entspreChenden Lehreinrichtungen auch e1ne 
slchere prakt1sche Fertigke1t zu vermitteln. 

o r I a n i S L t 1 0 n S f 0 r m e n 

I 11. ,(1) Die haheren land- und forstw1rtschaft11chen Lehraß­
stalten sind berufsbildende hahere Lehranstalten. S1e g11edern sIch 

1n 
1. Hahere Lehranstalten fOr allgemeine Landw1rtschaft, 
2. Hahere Lehranstalten fOr alpenlind1sche Landw1rtschaft, 
3. Hahere Lehranstalten fOr We1n- und Obstbau, 
~. Hahere Lehranstalten fOr Gartenbau (Erwerbsgartenbau, Garten­

und Landschaftsgestaltung), 
5. Hahere Lehranstalten fOr Landtechnik, 
6. Hahere Lehranstalten fOr H11chwirtschaft und Lebensm1ttel-

teChnologie, 
7. Hahere Lehranstalten fOr Forstw1rtschaft (Farsterschulen), 
8. Hahere Lehranstalten fOr Land- und Hauswirtschaft, 
9. Sonderformen der unter Z 1 b1s 8 genannten Arten. 

(2) Hahere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten fOr 
mehrere Fachr1cbtungen s1nd in Fachabteilungen zu gliedern. Soweit 
erforderlich, sind fOr die einzelnen Fachabteilungen Abteilungsvor­
stände zu bestellen, die der ge.einsamen Schul leitung unterstellt 

sind. 

, 13.(2) D1e erfolgre1che Ablegung der ReifeprOfung an einer hahe­
ren land- und forstwirtschaft11chen Lehranstalt bereChtigt zum Be­
such einer Hochschule, fOr die d1e Re1feprOfung Immatrikulationsvor­
aussetzung ist, wobe1 nach den Erfordern1ssen der verschiedenen 
Studienricbtungen durch Verordnung des Bundesmin1sters fOr Unter­
riCht, Kunst und Sport im E1nvernehmen mit dem Bundesmin1ster fOr 
Wissenschaft und ForSChung zu bestimmen 1st, in welchen Fillen Zu­
satzprOfungen zur Reifeprüfung abzulegen s1nd. 

'. 
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Geltende Fosavng 

S 14. (2) Für jede höhere land- und fOrslwirtschallliche Lehranstalt sind ein 
Leiter, nötigenfalls auch FadlVorstände (S 11 Ab •. 2) und die erfor4er­
lichen weiteren Lehrer zu bestellen. 

Klassenschülerzahl 

S 15. Die Zahl der Sdlüler in einer Klasse einer höheren Iand- und forst­
wimdlaf\lichcn lehranstalt 5011 im allt:emcincn 30 bctrat:en un(1 darf 36 nicht 
überstcigen. Bei mehr als 36 Sd.ülun ist die Klaue in Parallclkla .. cn zu 
teilcn. sofern die, Klasscnsdlülerzahl nidudurdl eine Auheilung der 
Schüler auf bereits bestehende Parallelklassen auf höchstens 36 ge.enk~ 

. werden kann. 

S 18. (1) Als Sonderformen können höhere Iand- und forstwiruchaillidle 
lehranstalten für Schüler. die nach Erfüllung der allgemeinen Schulpßicht' 

eine mindestens zweijährigepraktisdle Verwendung in der Land- upd 
Forstwirtschaft zurückgelegt haben. geführt werde.n. Diese Sonderformen 
haben die Aufgabe, in einem vierjährigen Bildungsgang zum Bildungs~iel 
der höheren land- und forstwinschafUidlen Lehranstalten einer bestirnl1l­
ten Fachrichtung zu führen. 

Teil B 

Anstalten für die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an Iand- und 
forstwirtsdlaillichen Schulen 

a) Land- und forstwirtschaftlidle berufspädagogische Lehranstaltrn 

Aufgabe' 

S 21. Die Iand- und forSlwinschalllichen berufs pädagogischen Lehr­
anstalten haben die Aufgabe, Absolventen höherer land- und forstwinschall­
licher lehranstalten und Absolventen land- und forstwirtsdlaftlicher Hoch­
sdlUlen zu Lehrern für Iand- und forstwirtsdlaftliche Sdlulen heranzubil­
den. die zugleich befähigt sind, im land- und forstwiruchaftlichen FÖrde­
rungsdienSl zu wirken. Inwieweit die Lehrer auch an Polytechnischen 

- 7 -
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S 14.(2) FUr Jede höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalt 
sind ein Leiter und die erforderlichen Lehrer, nötigenfalls auch Ab­
teilungsvorstinde (§ 11 Abs. 2) zu bestellen. 

(Der bisherige Wortlaut des § 15 erhllt die Absatzbezeichnung 
"(1)"; als neuer Abs. 2 wird angefOgt:) 

(2) Der Bundesminister fUr UnterriCht, Kunst und Sport hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr Land- und ForstWirtschaft 
nach den·Erfordernissen durch Verordnung zu bestimmen, bei welchen 
Unterriohtegegenstlnden der Unterricht statt fUr die gesamte Klasse 
in SC'hOlergruppen zu erteilen ist, wenn eine hiefUr festzulegende 
Höchstzahl von SchU~ern einer Klasse Uberschritten w1rd. 

S 18.(1) Als Sonder formen können höhere land- und forstw1rtschaft­
liche Lehranstalten fUr SchOler, die nach Er~Ollung der allgemeinen 
SChulpflicht eine mindestens zweijlhrige praktiSChe Verwendung 1n 
der Land- und Forstwirtschaft·zurUckgelegt haben oder d1e mindestens 
zwei Stufen einer mehrjShrig.n land- oder forstwirtschaf11chen Fach­
schule erfolgreich besucht haben, gefOhrt werden. Diese Sonderformen 
haben die Aufgabe, in einem vierjlhr1gen B11dungsgang zum Bildungs­
ziel der höheren land- und forstwirtschaft11chen Lehranstalten einer 
bestimmten Fachrichtung zu fUhren. 

i' 

Tell B 

Akademien fUr die Ausbildung und Fortb11dung der Lehrer an 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen 

ia) Land-,und forstwlrtechaftllche berufspldagogiscbe 
Aleadealen 

Auf gab e 

S' 21. Die Land- und forstw irt schaft lic.t\en be ru fspldagog1s-Chen 
Akademien haben die Aufgabe, Absolventen höherer land- und forst­
wirtsch~ftlicher Lehranstalten und Absolventen der UniversitSt rUr 
Bodenkultur zu Lehrern fUr land- und .forstwirtschartliche SChulen 
heranzQbilden, die nach Berufsgesinnung, Berufswissen und Berufs-

~ .. 
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Geltende Fassung 

Lehrgängen 'verwendet werden können, riduet sich nach den besonderen 
dienstredtdldten Vorschriften. 

Aufbau 

S 22. (I) Die Iand- und fomwinsd.afUichen berufspädagogischen Lchr­
anstalten umfassen 

a) Lehrgänge für Absolventcn höhercr land- und forstwirtschaftlichcr 
Lehranstalten ; 

b) Lehrgänge für Absolventen Iand- und fornwirtschaftlichcr Hoch­
schulen' ; 

c) lehrgänge für Absolventen höherer land- und forstwiruchafllicher 
Lehranstalten mit einschlägiger Vorpraxis im land- und foru­
wirtschaftlichen Lehr- und Förderungsdicnst • 

(2) Die Dauer der Lehrgänge gemäß Abs. I ist unter BedachtnahnIe 
auf die Bestimmungen des S 21 und die Vorbildung der Schüler durch 
Verordnung festzusetzen, wobei hinsichtlich der Lehrgänge gemäß lit. a 
eine Dauer von 2-4 Semestern vorzusehen ist. . 

(3) Die land- und fomwimdlalUid.en berufspädagogischen Lehranstal­
ten sind den Akademien (§ 118 bis 124 des Schu'organisationsgesencs, 
BGB!. Nr. 24211962) verwandte lehranstalten. ,. 

Lehrplan 

§ 23. Im Lehrplan der land- und forstwirtschaftlichen berufspädagoJi­
schen Lehranstalten sind als Pllichtgcgenstände vorzusehen: 

a) Religion, leibesübungen; 
b)Pädagogik mit ihren Grund- und Hilfswissenschaften (insbesondere 

Einführung in die Soziologie, Psychologie, Jugendkunde, Erziehungs­
lehre, UllIerriduslchre), Methodik des FadlUnterrid,t~s mit sd,ul­
praktisdlcn Obungen. Film- und ßildgeräte, SpredlerziellUlIg; 

c) Beratungslehre, landwirtschaftliches Organisations- und Förderungs­
wesen, UllIerridlls- und Beratungsmittelkunde; 

d) ergänzende Unterrichtsgegenstände und Unterridll5veranstaltungen, 
die im Hinblidt auf di~ künftige Berufstätigkeit erforderlich sind. 

- 8 ~ 
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k5nnen geeignet sind, die Lehr- und Erziehungsaufgabe i_ land- und 
forstwirtschaftlichen Bereich zu erfUllen; ebenso sollen sie be­
fähigt werden, 1m land- und forstwirtschaftlichen Beratungs- und 
F5rderungsdlenst zu wirken. Ferner k5nnen die Land- und forstwirt­
schaftlichen berufspädagogischen Akademien entsprechend den unter­
r1chtllchen Erfordernissen berufspädagogische TatsachenforSChung be­
treiben. 

Auf bau 

, 22."(i) pie Land- und forstwlrtschiftllchen berufspädagogi­
schen Akademien umfassen 

1. vlersemestr1ge Lehrgänge fUr Absolventen höherer land- und 
forstwlrtschaftllcher Lehranstalten, 

2. elnsemestrlge Lehrgänge fUr Absolventen der Universität fUr 
Bodenkultur. 

(2) Die Studienveranstaltungen gliedern sich In Vorlesungen, 
Seminare, Obungen, SChul- und Internatspraxis sowie Beratungspraxis. 

(3) FUr die Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen 
Akademien sind zur schul- und internatspraktischen sowie zur bera­
tungspraktlschen Ausbildung geeignete Scnulen, SchUlerhelme und 
Institutionen der land- und forstwirtschaft lichen Beratung als Be­
suchseinrichtungen zu bestimmen. 

L ehr p 1 a n 

, 23. (1) 1m Lehrplan der Land- und forstwirtschaftlichen be­
rufspädagogischen Akademien sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

1. Religion, 
2. Erziehungswissenschaft, UnterrichtswissenSChaft, Pidagogi­

sehe PSYChologie, Pldagogische Soziologie, 

3. Methodik des Fachunterrichtes, Sprecherziehung, Leibeserzie­
hung, AuBerschulische Jugenderziehung, 

ij_ Beratungslehre, Landwirtschaftliches Organlsations- und F5r­
derungswesen, 

5. ergänzende UnterriChtsgegenstände und Unterrichtsveranstal­
tungen, die im Hinblick auf die kUnftlge Berufstätigkeit er­

forderlich sind, 
6. Schul- und Internatspraktikum sowie Beratungspraktikum, 

welche in der viersemestrigen Ausbildung 1m Rahmen eines 
Praxissemesters vorzusehen sind. 

, .. 

117/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
39 von 43

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

AuEn ah m svora u ssetzu ngen 

§ 24. Voraussetz·ung für die Aufnahme in eine land- und forstwirtsdlall­
lidle berufspäd.gogisdle Lehranstalt ist für die im S 22 lit. a genaOll'te Or­
ganisationsform die erfolgreidle Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren 
land- und forstwirmhalllidlenLehranstalt, für die im S 22 lit. b ge­
nannte Organisalionsform die erfolgreiche Ablegung der drei Staatsprü­
fungen an der HochsdlUle für ßodenkultur und für die im §22 lit. c ge­
nannte Organisationsform die erfolgreidle Ablegung der Reifeprüfung an 
einer höheren land- und forstwirtsdtaillichen Lehranstalt sowie eine min­
destens vierjährige Verwendung im land- und forstwinschaillichen Lehr­

; und Förderungsdienst. 

ßefähigungsprüfung 

§ 25. (I) Die Ausbildung an Iand- und fomwirtschaftlichen berufs­
I pädagoj;isd,en Lehranstalten sd.ließt mit der llel.hiltunj;sprüfung für den 
Iand- und forstwirtsd.aflliJlen lehr- und l'örderungsditnn ab .. 

(2) Die Sdlüler der Lehrgänge gemäß S 22 Abs. 1 lit. a haben vor Ab­
legung der Befähigungsprüfung gemäß Abs. t am Ende des Lehrganges eine 
Abschlußprüfung abzulegen und im Anschluß daran eine mindestens zwei­
jährige Praxis zu absolvieren. 

(3) Die näberen Vorsduiften über die ßcfähigungsprüfung und über 
die Abschlußjrüf ung werden durch gesondertes Bundesgesetz erlassen. 

Lehrer 

§ 26. (I) Für jede land- und forstwirtsd •• llliche berufspädagogische Lehr­
anSlalt sind ein l.eiter und die erforderlidIen Lehrer zu bestellen. 

(2) Hiedurm werden die Vorsduihen des Lehrerdienstrechtes, bei Reli­
,ionslehrern auch jene des Religionsunterrichtsrechtes, nidlt berührt. 

- 9 

In l I'/U r r 

(2) In den Lehrplänen 1st entspreChend den Bildungszielen und 
B1ldungsinhalten der einzelnen Unterrichtsgegenstlnde festzulegen, 
ob der Unterricht als Vorlesung, Sem1nar oder Obung zu erfolgen hat. 

Auf nah m s vor aus set z u n gen 

, 2_. Voraussetzung rnr die Aufnahme in Land- und forstwirt­
schaftliche berufspädagogische Akademien fnr eine Ausbildung gemla 

1. § 22 Abs. 1 Z 1 ist die erfolgreiche Ablegung der Reifeprn­
fung an einer hOheren land- und forstw1rtschaftlichen Lehr­

anstalt und 
2. , 22 Abs. 1 Z 2 die Erwerbung des Diplomgrades gemlß S 35 

des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes an der Universitit 

fnr B~denkultur. 

L ehr amt s - und B e f ä h i gun g s p r a fun g 

, 25. Die Ausbildung an Land- und forstwirtschaft lichen berufs­
pädagogischen Akademien schlieat mit der Lehramts- und Beflhigungs­
prnfung fnr den land- und forstwirtschaftlichen Lehr-, Beratungs­
und FOrderungsdienst ab. Die nlheren Vorschriften nber die Lehramts­
und Beflhigungsprnfung werden durch ein gesondertes Bundesgesetz 

geregelt. 

L ehr e r 

, 26. (1) Fnr jede Land- und forstwirtschaftllche berufspldago­
gische Akademie sind ein Direktor und die erforderlichen Lehrer zu 

bestellen. 

(2) Bei Bedarf kannen Unterrichtsveranstaltungen auf bestimmte 
oder unbestimmte Zeit Lehrbeauftragten nbertragen werden. Als Lehr­
beauftragte kommen FaChleute in Betracht, die nicnt als Lehrer fnr 
die betreffende Schule bestellt sind. Ein Dienstverhältnis wird 
durch einen Lehrauftrag nicht begründet. 

(]) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechtes, 
bei Religionslehrern auch jene des Religionsunterrichtsrechtes, 

nicht berührt. 

.... " ''» 
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Geltende Fassung 

Klassenschülerzahl 

§ 2'1. Die Zahl der Sdlüler eines Lehrganges einer land- und forstwirt· 
5<haftlichen berufspädagollisd,en Lehrannalt soll im allgemeinen 30 beifallen 
und darf 36 nidn übersrcigcn. Dei mehr als 36 Sdlülcrn in der Ldu ll3ng in 
Parallellehrgänge zu teilen, sofern die Zahl der Schüler je Lehrgang nicht 
durch eine Auf teilung der Schüler auf bereits bestehende Parallellehrgänge 
auf höchstens 36 gesenkt werden kann. 

Er ri c h tun g 

§ 21. Die Bestimmungen des S 20 finden sinngemäß auch auf die land­
und forstwirtschaft li dien berufspädagogischen Lehranstalten Anwendung. 

b) Land- und forst wirtschaftliche berubpädagogische Institute 

Aufgabe' 

§ 29. Die land- und forstwirudlaftlichen berufspädagogischen Institute 

dienen: 
a) der Fortbildung der Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen 

Schulen; 
b) der Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfungen der Lehrer für den 

allgemeinbildenden Unterricht an land- und fontwirtschaftlichen 
Schulen; . • 

c) der Vorbereitung von Förstcrn und Meistern auf die Lehramtsprüfung 
für den land- und forstwirtsdlaftlichen Fachunterricht, soweit eine 
solche Prüfung in den dienSlredltlidu:n Vorschriften vorgesehen ist. 

- 10 -

L n l \·;tr " I 

.E r r ich tun g 

I 21. S 20 findet einngemlB auf die Land- und forstwirtschaft­

lichen berufspädagogiSChen Akademien Anwendung. 

b) Land- und torstwirtscbattlicbe berutspldagogiscbe Institute 

Auf gab e 

I 28. (1) Die Land- und forstwirtschaftlichen berufspldagogi­

schen Institute dienen: 

1. der Fortbildung der Lehrer an land- und forstwirtschaflichen 
SChulen, wobei auch die Vorbereltung und PrOfung fOr zusätz­
liche Befähigungen erfolgen kann, 

2. der Fortbildung der Berater 1. land- und torstwirtschaftll­
chen Beratungs- und förderungsdienst. 

(2) An den Land- und forstwirtschaftllche berufspädagoglschen 
Instituten können Lehrgänge, Kurse ~owle einzelne Lehrveranstaltun­
gen, die zur ErfOllung besonderer Unterrichtszwecke d1enen, abgehal­
ten werden. Solche Lehrgänge, Kurse sowle elnzelne Lehrveranstaltun­
gen können au!h suBerhalb des Standortes des land- und forstwlrt­
schaftllchen,b~~~tspädagoglschen Institutes und auch während der 
nach MaBgabe des Schulzeitgesetzes 1985 vorlesungs freien Zelt 
veranstaltet werden. 

4 ... ")0 
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Geltende Fassung 

Aufbau 

§ 30. (1) Die Iand- und forstwi~tschafUichen berufspädagogischen Insti­
tute haben die ihren Aufgaben entsprechenden Lehrgänge zu umfassen. 

(2) Die land- und forstwirtschafUichen berufspädagogismen Institute 
haben ihre Bildungsaufgaben insbesondere durch Vorlesungen, Seminare, 
Exkursionen und übungen zu erfüllen, die aum im Zusammenwirken mit 
Iand- und forstwirmhafllichen berufspädagogismen Lehranstalten oder mit 
höheren land- und forstwinsmafllimen Lehranstalten durmgefühn werden 
können. 

Lehrer 

§ 31. (1) Für jedes Iand- und fofStwirumafllime berufs pädagogische 
Institut sind "ie erfurderliJlen lehrer un.1 - sofern es nidu in organis:a­
torisdler Verbindung mit einer land- und forstwirtsdlafUichen berufs­
pädagogischen lehranstalt oder einer höheren land- und fOfStwirtschafllichen 
Lehranstalt gerührt wird - ein Leiter zu bestellen. 

(2) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechtes, bei Reli­
gionslehrern aum jene des Religionsunterrichtsrechtes, nidlt berührt. 

Errichtung,' 

§ 32. Die Bestimmungen des § 20 finden sinngemäß aum auf die Iand- : 
und forstwinsdufllichen berufspädagogischen Institute Anwendung. 

- 11 
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Auf bau 

, 29. Die Bildungsaufgaben der Land- und forstwirtschaftlichen 

berufspldagogischen Instltut~ sind durch Vorlesungen, Seminare, 
Obungen und Exkursionen zu erfOllen. Sie k6nnen auch 1m Zusammen­
wirken mit Land~ und forstwlrtschaftllchen berufspidagogischen 
Akademlen, mlt tiniversltiten, HOChschulen sowie Versuchs- und 
Forsctiunganstalten, mit h6heren land- und forstwirtschaftllchen 
Lehranstalten sowie mlt Einrichtungen der landwirtschaftllchen 
Beratung und Erwachsenenbildung durchgefOhrt werden. 

L ehr e r 

, 30. (1) FQr Jedes Land- und forstwirtschaftliche berufspid­
agogische Institut sind die erforderlichen Lehrer und - sofern es 
nicht in organisatorischer Verblndung mlt einer Land- und forst­
wirtSChaftlichen berufspldagogischen Akademie oder einer h6heren 
land- und forstwirtschaft lichen Lehranstalt gefOhrt wird - ein 

Leiter zu b~stellen. 

(2) S 26 Abs.2 und,3 findet Anwendung. 

E r r 1 c h tun g 

, 31. § 20 findet slnnge.iß auf ,d1e Lend- und forstwirtschaft­

lichen berufspädagoglschen Institute Anwendung • 

• I 
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Geltende Fossung 

Schulbehörde 

§.H. S.d,lid. 7.uständit:c Sd,ulbehönlc: für die SdlUlen und Sd.ülc:r­
heime gemäß § 1 ist Jas BundesministeTium für Land- und Foruwirtschall" 

Bezeichnung bereits bestehender land- und 
forstwirtschafdicher Bundeslehranstalten 

§ 34. Die öffentliche land- und forstwiruchaftliche berufs pädagogische 
Lehranstalt und das öffentliche land- und forstwirtschaftliche berufs­
pädagogische Institut in Wien-Ober-St. Veit bilden eine Lehranstalt mit 
der Bezeichnung .Bundesscminar für das landwirtschaftliche Bildungswesen 
in Wien". 

(~'!:: 3S u 36 ffp.f"en::tnndslos.) 

§ 37. Mit der. Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut . 
a) hinsid.t1ich der Bestimmungen der §S 4 Abs. I, 2 und, 4, 6 Abs. I 

lit. fund g, 7, 14, 16 Abs. 2, 26, 31, 34 und 35 der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft; 

b) hinsichtlich der Bestimmungen des S 11 Abs. 2 der Bundesminister 
für Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

" für Wissenschaft und Forschung; . 
c) hinsichtlich der Bestimmungen der SS 4 Abs. 3, 19 Abs. I und 2, 20, 

28 und 32 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen; 

d) hinsidlllich der BeSlimmungen des S 19 Abs.3 der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den Bundes­
ministern für Unterricht und Kunst und für Finanzen; 

e) hinsidulid. der übrigen Bestimmungen· der Bundesminister für 
Untc:rridlt und Kunst. 

- 12 -

Entwurf 

An die Stelle der bisherigen Si )2 bis 31 treten rolgende S§ 32 

bis 3q: 

"S c h u 1 b e h 0 r d e 

, 32. (1) Sachlich zustlndige SchulbehOrde rOr die Schulen und 
SchOlerheime gemlB S 1 ist der Bundesminister rOr Unterricht, Kunst 

und Sport." 

(2) FOr die Angelegenheiten der Schulerrichtung, -erhaltung und 
J _. __ ._ .. _-

-auflassung sowl~'rOr das Lehrerdienstrecht ist der Bundesminister 
rOr Land- und Forstwirtschart zuständig. 

8 • z e 1 c h nun g b e r e i t s b e s t eh. n d • r 
1 a n d - und f 0 r s t w 1 r t s c h a f t 1 ich e r 

B und e sie h r ans tal t e n 

, 33. Die Offent11che Land- und forstw1rtschaftllche berufs~ 
pldagog1sche Akadem1e und das Offentliche Land- und forstwirtschaft­
liche berufspldagogische Institut 1n W1en-Ober-St. Veit bilden e1ne 
Lehranstalt m1t der Bezeichnung "Bundesseminar fOr das land- und 
forstwirtschaftliche Bildungswesen 1n W1en". 

, 311. Hit d.er Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut 

1. h1nsichtlich , _ Abs.l, 2 und q, S 1 Z 8 und 9, , 8, S 11 
Abs.2 letzter Satz, S lq, , 16 Abs.2, S 26, S 30 und S )2 
Abs.2, der Bundesminister fOr Land- und Forstwirtschaft; 

2. hinsichtlich i 6 Abs.). S 8a Abs.l letzter Satz un~ Abs.2 
und' 15 Abs.2 der Bundesmin1ster rUr UnterriCht. Kunst und 
Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister fOr Land- und 
Forstwirtschaft; 

3. hinsichtlich des S 13 Abs.2 der Bundesminister fUr Unter­
riCht, Kunst und Sport im Einvernehmen mit dem Bunde9-
minister fOr Wi9senschaft und Forschung; 

_. hinsichtlich S ~ Abs.3, S 19 Abs.l und 2, , 20, , 21 und 
S )1 der Bundesm1nister rOr Land- und Forstw1rtschaft im 
Einvernehmen mit dem B~ndesminister fOr Finanzen: 

5. hinsiChtlich § 19 Abs.) der Bundesmin1ster fOr Land- und 
Forstwirtschart im Einvernehmen mit dem Bundesm1nister fUr 
Unterricht, Kunst und Sport und dem Bundesminister fUr 
Finanzen; 

6. h1nsichtlich der Ubrigen Be9timmungen der Bund.sminister rOr 
Unterr1cht, Kunst und Sport. 

-4 '! ~."'" 

117/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
43 von 43

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




